
1. 
Grundsätzliche Rechtsvorschriften 

1.1. 
Wassergesetz 

vom 2. Juli 1982 (GBL I Nr. 26 S. 46'1) 
Eingearbeitet: 1, DVO vom 2. Jull 1982 zum Wassergesetz 
(GBI. I Nr. 26 S. 477; Ber. Nr. 34 S. 602) 

Die Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft In der Deutschen Demokra
tischen Republik stellt wachsende Anforde
rungen an die rationelle Nutzung und den 
Schutz der Gewässer in allen Bereichen der 
Gesellschaft zur planmäßigen Reproduktton 
der Wasserressourcen. 
Dabei sind die Anstrengungen zu richten auf 
die stabile und qualltätsgerechte Trinkwas
serversorgung der Bevölkerung, die Bereitstel
lung von Brauchwasser zur Gewährleistung 
des dynamischen Wachstums der Industrle
produkt1on und der Intensivierung der land
wirtschaftlichen Produktion, die l.ntenslve 
fischwirtschaftllche Nutzung der Gewässer so
wie die Sicherung der Schiffahrt bei hoher 
volkswlrtschafillcher Effektivität. 
Der Hauptweg zur Erfüllung dieser Aufgaben 
Ist die rationelle Wasserverwendung. 
Die Verfügbarkeit des Wasserdargebotes und 
die Leistungsfähigkeit der wasserwirtschatt
Uchen Anlagen s,ind durch die komplexe so
zialistische Intensivierung, insbesondere durch 
Anwendung von Wissenschaft und Technik, 
zu erhöben. Zur Deckung des Wasserbedarfes 
unter allen Bedingungen, zur Senkung des 
InveatlUonsaufwandes, zur Einsparun1 von 
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(1) Dieses Gesetz gut für 

Staatsorgane, 
- volkseigene Kombinate und Betriebe, wirt-

Energie und zur Steigerung der Ettektivltät 
haben die Wassernutzer einen entschiedenen 
Kampf um die rationelle Wasserverwendung, 
die Senkung der Wasserverluste und die Re
duzierung des Wassserbedarfes zu führen. 
Zur Erhaltung der Nutzbarkeit der Gewässer 
.sind die Instandhaltung und der Ausbau, eine 
ordnungsgemäße Abwasserbehandlung und 
der Schutz vor Wasserschadstot.fen und an
deren Beeinträchtigungen zu sichern. Zum 
Schutz des Lebens der Bürger, der gesell
schaftlichen Produktion sowie des sozialisti
schen und persönlichen Eigentums vor Hoch
wasser- und Eisgefahren Ist der Hochwasser
und Küstenschutz zu gewährleisten. 
Die Möglichkeiten für Sport und Erholung an 
den Gewässern sind zu erhalten. 
Die volkswirtschaftlich entscheidenden was
serwlrtschaftllchen Aufgaben sind zentral zu 
leiten und zu planen. 
Die rationelle Nutzung und der Schutz der 
Gewässer sind Aufgabe aller Staatsorgane, 
Kombinate und Betriebe und Anliegen aller 
Bürger und ihrer gesellschaftlichen Organi
sationen. · 
Die Volkskammer beschließt daher folgendes 
Gesetz: 

schaftsleitende Organe, Genossenschaften, 
Betriebe anderer Eigentumsformen, Ein
richtungen und gesellschaftliche Organisa
tionen (Im folgenden Betriebe genannt). 
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1. GnmcülltzHche Rechtsv01'schrtften 

Als Betriebe gelten auch Truppenteile und 
Dienststellen der bewaffneten Organe, 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundstücken, 
Bürger. 

(2) Dieses Gesetz regelt die Bewirtschaftung, 
die Nutzung und den Schutz des Wassers und 
der Gewässer, die Instandhaltung und den 
Ausbau der Gewässer und den Schutz vor 
Hochwassergefahren. 
(3) Gewässer im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Binnengewässer, die Inneren Seegewässer, 
die Territorialgewässer sowie die in der An
lage genannten Wasserstraßen in Berlin 
(West) und das Grundwasser. Für die An
wendung dieses Gesetzes hinsichtlich der 
Wasserstraßen In Berlin (West) gilt § 6. 

:\nmcrk1mg: Beachte die Definitionen der 
Tcrrilotialg,::wässer und der inneren Scege
wasser iu den §§ 4 und 5 des Grenzgesetzes. 
Sie lauten: 

,.§ 4 
Territorialgewässer 
(1) Die Territonalgewiisser der Deutschen De
mokratischen Republik haben eine Breite von 
3 Seemeilen. 
(2) Die Reeden, die ganz oder teilweise außer
halb der äußeren Grenze der Territorialge
wässer liegen, sind Bestandteil der Territo
nalgcwasser. Sie sind bekanntzumachen oder 
ln Se<'lrnrt<'n einzutragen. 
(3} Sofern die Territorialgewässer der Deut
schen Demokratischen Republik an die Ter
ritorialgewässer benachbarter bzw. gegen
überliegender Staaten angrenzen, ist der Ver
lauf der Seegrenze in volkerrechthchen Ver
trägen festzulegen. Bis zum Abschluß solcher 
Vertra~e bildet die Mittellinie die SPegrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik. 
(4) Der Ministerrat kann die Breite der Terri
torialgewfisser in Übereinstimmung mit den 
Norm<'n des Volkerrechts verändern und auf 
dPr Grundla~c dieses Geselzes weitere Rege
lungen über den Aufenthalt ausländ1schcr 
W.:isserfahrzcuge In den Seegewassern erlas
sen. 

§5 
Innere Seegewässer 
Zu den inneren Seegewässern der Deutschen 
Demokratischen Republik gehören: 
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a) die Gewässer der Buchten, deren Küsten 
vollständig zum Hoheitsgebiet der Deut
schen Demokratischen Republik gehören, 
bis zu einer geraden Linie, die die natürli
chen Küstenvorsprünge, die nicht mehr als 
24 Seemeilen voneinander entfernt liegen, 
miteinander verbindet; 

b) die Sund- und Boddengewässer sowie 
Haffs, soweit deren Küsten zum Hoheits
gebiet der Deutschen Demokratischen Re
publik gehören; 

c) die Gewässer der Häfen bis zu der Linie, 
die die am weitesten nach dem Meer hin 
gelegenen ständigen Hafeneinrichtungen 
miteinander verbindet; 

d) die ins Meer mündenden Flüsse, soweit 
sie nicht zu den Binnengewässern gehö
ren." 

1. DVO zu § l des Wassergesetzes : 
§ 1 
(1) Binnengewässer sind Ober[lächengewäs
scr mit ihren Betten. Oberfü-ichengewässet· 
sind ständig oder zeitweilig in natürlichen 
oder künst.lichen Betten flie!lende oder ste
hende Gewässer. Dazu gehören auch Quellen, 
unterirdische Strecken und geschlossc-nC> Ge
rinne, soweit sie Teile oder Fortsct:rnngen von 
Oberflächengewässern sind, und die Tagebau
restlöcher. 
(2) Grundwasser ist das Was~er, das Hohl
räume der Erdrinde zusammenhängend aus
füll~ und nur der Schwerkraft unterliegt. Dazu 
gehört auch Uferfiltrat und durch Infiltration 
entstandenes Grundwasser. 
(3) Der Uferrand ist die Grenze zwischen 
Oberflachengewässer und Ufer und wird, so
weit ein ausgeprägter Uferrand nicht vorhan
den ist, durch den Mittelwasserstand be
stimmt. 

Anmerkung: Nicht zu den Oberflächf'ngewäs
sern gehören Straßengraben. Gemäß den ~!i 3 
und 6 der 1. DB vom 22. 8. 1!174 zur SlrnßenVO 
(GB!. I Nr. 57 S. 522) sind sie als Teile der 
Straßenenlwässeruni,:seinrichllmgcn, die der 
Aufnahme des Straßenoberflärhenwassers und 
der Trockenhallung des Straßenkörpers die
nen, Bestandteil der öffentlichen Straßen. 
Wasser, das in Grundwasserlagerstatten er
kundet wurde, sowie Mineral- und Heilwäs
ser unterliegen den Bestimmungen rles Berg
gesetzes der DDR vom 12. 5. 1969 (GB!, I Nr. 5 
s. 29). 



WassergeH~ 1.1. 

II, 
Grundsitze fOr dJe LeUnng, Plannnr ll.Dd Durchfilbrnng 
wasserwlrtsdaaftlldler Aut1abeo 

t2 
Grnodslltze 
(1) Wasser Ist unersetzliche Grundlage des 
Lebens wid des gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozesses. Sein natürliches Dargebot ist 
nicht vermehrbar. Seine Vedügbarkeit Ist 
durch Intens-ivierung planmäßig zu erhöhen. 
Wasser ist in allen Bereichen rationell zu ver
wenden. Wasservergeudung ist zu verhin
dern. 
(2) Wasser wid Gewässer sind vor Einwir
kungen zu schützen, die ihre Nutzbarkeit be
einträchtigen, zu Gefahren für das Leben und 
die Gesundheit der Bürger, zu Schäden in der 
Volkswirtschaft, In der Tier- und Pflanzen
welt oder zu anderen nachteiligen Folgen 
führen können. 
(3) Grundwasser ist grundsätzlich für die 
Trinkwasserversorgung vorzubehalten. Die 
Versorgung der Industrie und Landwirtschaft 
mit Brauchwasser hat vorrangig aus Ober
flächenwasser zu erfolgen. 
(4) Bei der Standortwahl der lndustr•lellen und 
landwirtschaftlichen Produktionsanlagen, der 
Verkehrseinrichtungen, des Wohnungsbaues 
und der Erholungseinrichtungen sind die ra
tionelle Nutzung und der Schutz der Gewäs
ser, die Wasserversorgung, die Abwasserbe
handlung und der Hochwasser- und Küsten
schutz zu berücksichtigen. 
(5) Wasserwirtschaftlkhe Maßnahmen sind 
In Obereinstimmung mit den Belangen der 
Landesverteidigung und der Inneren Sicher
heit und Ordnung zu leiten, zu planen und 
durchzuführen. 

§3 
Wasserwlrtschaftlldu, Aufgaben 
(1) Die Leitung, Planung und Durchführung 
wasserwirtschaftlicher Aufgaben ist zu rich
ten auf 
a) die Versorgung der Bevölkerung mit 

Trinkwasser und der Industrie, der Land
wirtschaft und aUer übrigen Wassernutzer 
mit Brauchwasser in erforderlicher Menge 
und Beschaffenheit sowie die Deckung des 
Wasserbedarfes der bewaffneten Organe, 
der Zivilverteidigung und der Feuer
wehr; 

b) die Instandhaltung und den Ausbau der 
Gewässer zur Regulierung des Wasserab
tlusses und zur Erhaltung ihrer Nutzbar
keit und ihrer landeskulturellen Funktio
nen, 

c) die Erhöhung der Verfügbarkeit des Was
serdargebotes und seine rationelle Be• 
wlrtschaftung nach Flußeinzugsgebieten, 
Durchsetzung der rationellen Wasserver
wendung und effektive Nutzung der was
serwirtschaftlichen Grundfonds in allen 
Zweigen der Volkswirtschaft und gesell
schaftlichen Bereichen, 

d) die Erhaltung der Nutzbarkeit der Gewäs
ser durch Abwasserbehandlung und Schutz 
vor Wasserschadstoffen und anderen Be
einträchtigungen als unerläßliche Bedin
gung für die Mehrfa.chnutzung, für eine 
fischwirtschaftliche Nutzung, für die Ge
währleistung von Gesundheit, Erholung 
und Sport und zur Vermeidung volkswirt
schaftlicher Schäden, 

e) den Schutz vor Hochwasser, Sturmhoch
w.asser und Eisgefahren sowie die Hoch
wasserabwehr zur Abwendung von Ge
fahren für das Leben und die Gesundheit 
der Bürger, die gesellschaftliche Produk
tion und das sozialistische und persönliche 
Eigentwn. 

(2) Bel der Durchführung der wassei-wlrt
schaftllchen Aufgaben sind die Bürger einzu
beziehen und Ihre Initiativen zu tör<lern. Die 
Mitwirkung von Bürgern als ehrenamtliche 
Helfer und In ehrenamtlichen Gremien Ist zu 
sichern. 

Verantwortung 
§1 
(1) Das Ministerium für Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft 1st das Organ des Minister
rates zur zentralen Leitung und Planung der 
Wasserwirtschaft. Es regelt auf der Grund• 
lage von Rechtsvorschriften die Bewirtschaf
tung und die Nutzung des Wassers und der 
Gewässer entsprechend den gesellschaftlichen 
Anforderungen und des verfügbaren Wasser
dargebotes. Es schafft durch eine kontinuierli
che langfristig konzeptionelle Arbeit die 
Grundlagen für die Entwicklung und den ra
tionellen Einsatz des verfügbaren Wasserdar
gebotes und damit für die proportionale Ent
wicklwig der Wasserwirtschaft zur Sicherung 
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozes
ses. Ihm unterstehen als Organe die Wasser
wirtschaftsdirektionen, die nach Flußeinzugs
gebieten und Territorien organisiert sind, so
wie Kombinate, Betriebe wid Einrichtun
gen. 
(2) Das Ministerium für Umweltschutz und 
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1. Gt"Undslttzlfche Rechta1'01'1chr,ft4m 

Wasserwirtschaft ist für die Durchführung 
folgender Aufgaben verantworUlcb: 

Deckung des erforderlichen Wasserbedar
fes durch rationelle Bewlrt.scha!tung des 
Wasserdargebotes nach Menge und Be
schaffenheit; 
Bilanzierung des Wasserdargebotes mit 
dem Wasserbedarf in Wasserbilanzen auf 
der Grundlage der Analyse der wasser
wirtschaftlichen Verhältnisse nach Fluß
elnzugsgebieten, Durchführung von Maß
nahmen zum Ausgleich der Wasserbilan
zen und Festlegung von staatlichen Nor
mativen; 
stabile Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser nach Menge und Qualität so
wie Ableitung und Behandlung kommuna
ler Abwässer durch öffentliche Anlagen der 
Wasserwirtschaft; 
Erhöhung der Vertugbarkelt des Wasser
dargebotes durch Anwendung wissen
sd1a.ltllch-t~dn lsc.:ber Ergebnisse bei der 
komplexen sozialistischen Intensivierung 
und durch hydrogeologlsche Erkw:ftiung; 
Durchsetzung der rationellen Wasserver
wendung In allen Zweigen der Volkswirt
schaft und ge ellschaftllchen Bereichen ; 
Koordinierun und Kontrolle wasserwlrt
schaftlicher Maßnahmen aller Zweige der 
Volkswirtschaft; 
Instandhaltung und Ausbau von Gewäs
sern, die !Ur die Bewirtschaftung des Was
sers und die Regulierung des Wasserab
flusses von besonderer Bedeutung sind; 
Sicherung des gesellschaftlichen Hochwas
ser- und Küstenschutzes. 

(3) DI Wasserwlrlschaftsdirektionen haben In 
den Flußelnzugsg blelen und Territorien 

langfristige Konzeptionen für die Entwick
lung d r Wass irtscha!t nach Flußeln
zug. gebieten b I Durch tzung eJner ef
fektl ven Nutzung der wasserwlrtschaftli
di.en Grundfonds aller Z.welge der Volks
wirtschaft und gesellschaftlichen Bereiche 
au! der Grundlage einer ständigen Ana
lyse der wasserwlrtscha!tllchen Verhält
nisse zu erarbeiten; 
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den Wasserbedarf und das Wasserdarge
bot zu erfassen und die Wasserbilanzen 
auszuarbeiten; 
die rationelle Bewirtschaftung und die Er
höhung der Verfügbarkeit des Wasserdar
gebotes, die Durchsetzung der rationellen 
Wasserverwendung und den Schutz der 
Gewässer zu sichern; 
Gewässer und dazugehörige wasserwirt
schaftliche Anlagen instandzuhalten und 
auszubaµen sowie Anlagen des gesell-

schaftllchen Hochwasser- und Küsten
schutzes zu errichten, lnstandzuhalten und 
zu betreiben. 

1. DVO ;i;u § i 11'.:s WassergllSctzes: 
~i 
(1) Im ProzLß der kontinuierlichen langfristig 
konze{)tionellen Arbeit sind Im Zusammen
wirken mit den Räten der Bezirke und den 
Kombinaten durch die Wasserwirtschaftsdi
rektionen für Flußcinzugsgebiete und durch 
das Ministerium für Umweltschutz und Was
serwirtschaft Im Zusammenwirken mit der 
Staatlichen Plankommission, den Ministerien 
und den allderen zentralen Staatsorganen für 
das Territorium der Republik komplexe was
serwirtschaftliche Entwicklungskonzeptionen 
auszuarbeiten. 
(2) In den Was r llan cn s. d das Wasser-
dargebot dem lls flllch begründeten 
Wasserbedarf übcnu en und die 
Maßnahmen zum Ausgleich festzulegen. Dazu 
:;ind Im Prozeß der Planung durch die Was
serw1rtsd1aftsdirekbonen sta1ttllche Norma
tive fur den Brauchwassereinsatz und -ver
brauch vorzugeben und gegebenenfalls die 
Verlugbarkeit des Was.serdargebotes zu er
höhen. 

D5 
(1) Die Staatlidle Gewl:lts aufsieht Ist das 
staatliche Organ für die Regelung der Gewäs-
ernutz.ungen und zur Kontrolle der Einhal

tung der RechtsvorschrUten flber die Nutzung 
und den Schutz des W n und der Gewäs
ser, die Instandhaltuns der Oewä er und 
wasserwtrtschattlichen Anlag n owle den 
Hochwasser- und Küstenschutz. Zur Durchset
zung der Rechlspfllchten !Or dl Nutzung von 
Wass r, die Nutzung, d n Schutz und die ln-
11tandhalt.ung der Gewä11 er und d n Schutz 
vor Hochwas ergefo.hren kann sie Au.Uagen 
erteilen. Sie trltft Was erbllanzen cheldun
gen, erteilt Genehmigungen 1.1nd Zustimmun
gen und legt staatUch Normative für den 
Brauchwasserelnsatz und -verbrauch owle 
für die Wertstottrückgewlnnung fest. 

l .' l zu § 5 Ab:i, des W1,:, ·crg ~ctz 
§ :i 
Die Aui);ab,·n de.r St:intlichcn Gcwässerauf
sicht. Wl'rdcn wahrgenommen von der Staatli
chen Gcwfü„scrnuf:,icht des Ministeriums für 
Umw ltt.cl;utz un<t Wasserwirtschaft, der Was
serwirt.schattsuirektionen und ihrer Ober
flußmeisterdcn. 

§4 
(l) Die Staat!id:u:.1 Gewässeraufsicht tilhrt ein 



Wassernutzungsregister und kontrolliert die 
Einhaltung Ihrer Entscheidungen. Sie setzt im 
Zusammenwirken mit den Betrieben und ört
lichen Räten die rationelle Wasserverwendung 
durch und nimmt Einfluß auf die volle Aus
lastung und Intensivierung wasserwirtschafl
licher Grundfonds aller Zweige der Volks
wirtschaft und gesellschaftlichen Bereiche. Sie 
kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften 
des Wasserrechtes und anderer Rechtsvor
schritten. 
(2) Die Kontrolle der Reinhaltung der Ge
wässer und der Abwassereinleitungen in die 
Gewässer wird durch die Staatliche Gewäs
seraufsicht entsprechend den Erfordernissen 
der Nutzung der Gewässer durchgeführt. 
(3) Die Analysenverfahren für die Bestim
mung der Inhaltsstoffe im Wasser und Ab
wasser werden durch die Staatliche Gewäs
seraufsicht auf di:r Grundlage von Rechtsvor
schriften festgelegt. 
(4) Für die Tätigkeit der Staatlichen Gewäs
seraufsicht werden auf der Grundlage von 
Rechtsvorschriften Gebühren erhoben. 

§5 
Die Leiter und Mitarbeiter der Staatlichen 
Gcwässeraufsicht sind berechtigt, soweit es 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder
lich ist, Grundstücke und betriebliche Anla
gen zu betreten, Einsicht in Unterlagen zu 
nehmen, deren zeitweilige Oberlassung sowie 
Auskünfte und Stellungnahmen zu fordern 
unangemeldet Wasser- und Abwasserprobe~ 
zu entnehmen oder Probenahmen zu verlan
gen. Sie können Beweismaterial sicherstellen 
und Personalien durch Einsichtnahme in den 
Ptirsonalausweis feststellen . Die Leiter und 
Mltarbeiter der Staatlichen Gewiisseraufsicht 
haben sich mil dem Ausweis der Staatlichen 
Gewässeraufsicht auszuweisen. 

§6 
Die Leiter der Staatlichen Gewässerau(sicht 
haben das Recht, Aufgaben und Befugnisse 
der ihnen unterstellten Staatlidlen Gewässer
aufsieht wahrzunehmen sowie Entscheidun
gen der ihnen unterstellten Staatlichen Ge
wässeraufsicht, die der Gesetzlichkeit wider
sprechen, aufzuheben. 

§ '7 
Die Staatliche Gewässeraufsicht arbeitet eng 
mit den Staatsorganen, den Betrieben, der 
StaatliC'hen Hygieneinspeklion, den Versor
gungstrngern, den Wasserbeauftragten, den 
ehnmamtlichen Helfern der Staallichen Gc
wiisseraufsichl den Schaukommissionen, den 

2 Wasserrecht 

Wcusergese&z 1.1. 

Staubeiräten, den Bürgern und ihren gesell 
schaftlichen Organisationen zusammen. 

!i 8 
(1) Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, können auf Antrag ehrenamtliche Hel
fer der Staatlichen Gewässeraufsicht werden. 
Ober den Antrag entscheidet der Leiter der 
Staatlichen Gewässeraufsicht der Wasserwirt
schaftsdirektion. 
(2) Die ehrenamtlichen Helfer der Staatlichen 
Gewtisseraufsicht üben ihre Kontrolltätigkeit 
unter Anleitung der Staatlichen Gewässerauf
sicht der Wasserwirtschaftsdirektion aus. 
(3} Die ehrenamtlichen Helfer der Staatlichen 
Gewässeraufsicht haben die sofortige Einstel
lung ordnungswidriger Handlungen zu ver
langen, durch die Gewässer verunreinigt wer
den oder verunreinigt werden können. Sie 
haben den Verursachern ein ordnungsgemä
ßes Verhalten zu erläutern und Maßnahmen 
zum Schutz der Gewasser zu veranlassen. 
Können Gewässervenmreinigungen zu grö
ßeren Schäden führen, haben die ehrenamtli
chen Helfer unverzüglich die Staatliche Ge
wässeraufsicht der Wasserwirtschaftsdirek
tion zu benachridltiien. Sie sollen bei der Er
mittlung der Ursachen solcher Gewässerver
unreinigungen mitwirken. 
(4} Die ehrenamtlichen Heiter der Staatlidlen 
Gewässeraufsicht sind berechtigt, 
a) Grundstücke und betriebliche Anlagen zu 

betreten, um Wasser- und Abwasserproben 
zu entnehmen, 

b) Personalien durch Einsichtnahme in den 
Personalausweis festzustellen, soweit das 

·zur Durchfühnmg weiterer Maßnahmen 
erforderlich ist, 

c) B w, 1 t rl 1 sldlerzu 
(5) D1 o ichen H r de Staatlichen 
Gew ss rauf lchl sind rp 11 t, sich bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben auszuwei
sen und über die ihnen in Durchführung ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen ge
gebenüber Unbefugten Stillschweigen zu wah
ren. 

(2) Das Ministerium fllr Umweltsdlutz und 
Wasserwirtschaft ist für die Staatliche Ge
wllsseraufslch t verantwortlich, soweit Im 
Abs. 3 und Im f 6 ntdlts anderes geregelt Ist. 
(3) Im Bereich der bewaffneten Organe neh
men dl durch die zustlndlgen MlnJster be
auftragten Stellen die In diesem Gesetz fest
gelegten Aufgaben und Befugnisse der Staat
Ucbeo Gewäs11eraufslcbt wahr. 

§6 
(1) Das Ministerium fQr Verkehrswesen Ist 
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1, GrundsiitzHche Rechtsuorschrlften 

verantwortlich für die Instandhaltung und 
den Ausbau sowie den Betrieb der in der An
lage genannten Wasserstraßen und für die 
Aufgaben der Staatlichen Gewässeraufsicht 
gemäß § 17 Abs. 2 an diesen Wasserstraßen. 
(2) Hinsichtlich Berlin (West) Ist das Ministe
rium für Verkehrswesen zuständig für alle 
die Wasserstraßen betreffenden Fragen ein
schließlich der Aufgaben der Staatlichen Ge
wässerau!sicht. 

1. DVO zu § 6 des Wassergesetzes: 
§9 
(1) Die Aufgaben der Staatlichen Gewässer-

, aufsieht gemäß § 6 Abs. 1 des Wassergesetzes 
sind vom Wasserstraßenaufsicht ·amt der 
Deutschen Demokratischen Republik und vom 
Seefahrtsamt der Deutschen Demokratischen 
Republik wahrzunehmen. 
(2) Die Aufgaben gemäß § 6 Abs. 2 de~ Was
sergesetzes sind vorn Wasserstraßenhaupt
e.mt Berlin wahrzunehmen. 

§1 
Die Staatsorgane, die Kombinate und die wirt
schaftsleitenden Organe haben durch Lei
tungsentscheidungen die erforderlichen was
serwirtschaftllchen Maßnahmen in den Be
trieben zu sichern. Dabei sind der wissen
schaftlich-technische Fortschritt, eine hohe 
Effektivität der Grundfondswirtschaft sowie 
eine hohe Energie- und Materialökonomie zur 
rationellen Verwendung und zum Schutz des 
Wassers und der Gewässer durchzusetzen. 

§ 8 
Die Betriebe haben die für ihre Aufgaben er
forderlichen Maßnahmen der Wasserversor
gung und Abwass rbehandlung sowJe zum be
trieblichen Scbutz vor Hochwasser und ande
ren schädigenden Einwirkungen des Wassers 
vorzubereiten und durchzu.fUhren. Dabei sind 
dfe rationelle W serverwendung, der Schutz 
der G wässer und die WertstoffrU gewin
nung z.u gewährleisten. Die Betriebe haben 
ihre wasserwlrtschaftllchen Anlagen ord
nungsgemäß instandzuhalten und zu betrei
ben. 

§9 
(1) Die !lrtltchen Volksvertretungen und Ihre 
Räte koordinieren und kontrollieren dle was
serwlrtschaftUchen Maßnahmen, nsbeson
dere der Trinkwasserversorgung del Bevöl
kerung, der rationellen Wasserverwendung Ln 
den Behieben aowle der Abwasserbehandlung 
und des Hochwasserschutzes Im Territorium. 
Sle beschließen wuserwi.rtschattUche Schutz
und Vorbehaltsgeblete. 
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(2) Dle örtlichen Räte bUde.n Schu~ebiets
kommlsslonen !Or Trinkwasserschutz.- und 
Hochwassergebiete soWie Schaukommissionen 
und Staubel.räte. 

1. DVO zu § 9 Abs. 2 des Wassergesetzes: 
§ 10 
(1) Die Räte der Gemeinden haben zur 
Durchführung von Schauen für alle Gewässer 
und die dazugehörigen Anlagen in ihrem Ter
ritorium unabhängig von der Verantwortung 
für die Instandhaltung und den Ausbau Ge
mc>indeschaukommissionen zu bilden. 
(2) Die Räte der Kreise haben für größere Ge
wässer und die dazugehörigen wasserwirt
schaftlichen Anlagen, die über das Territo
rium der Gemeinde hinaus Bedeutung für die 
Wasserbewirtschaftung haben, sowie für 
Hochwasser- und Küstenschutzgebiete Kreis• 
schaukommissionen zu bilden. 
(3) Die Räte der Bezirke haben für Gefähr
dungsgebiete, die üt-cr das Territorium eines 
Kreises hinausgehen, Bezirksschaukommis
sionen zu bilden. 
(4) Durrh den Minister für Umweltschutz und 
Wa„serwirtschafl sind die Aufgaben , die Zu
sarnmrnsetzung und die Arbeitsweise der 
Schaukommissionen 7.u regeln . l\uf dieser 
Grundlage sind durch die zuständigen örtli
chen Rate Schauordnungen zu erlassen. 

Krel ha 'n 

f 

('.!.) Durch den Minister für Umweltschutz und 
Wassr.rwirlschafl smd die Aufg.iben, die Zu-

.un d le Arbeitsweise der 
2. Auf dieser Grundlage 
d ndigen örtlichen Räte 

Anmerkung : Reachte die RL über Stellung, 
Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeits
weise der Schaultnmmissionen (Reg.-Nr. 2.6.) 
und die RL über Stellung, Aufgaben, Zusam
mensetzung und Arbeitsweise der Staubelräte 
(Reg.-Nr. 2.7.). 

uo 
Wasserbeauftragte 
Zur Unterstützung der Leiter bel der Wahr
nehmung wasserwlr schar Ucher Aufgaben 
sind in den zentl'alen Staatsorganen und den 
Betrieben grundsätzlich Was erbeauftragte 
einzusetzen. 



I. DVO zu§ 10 des Wassergesetzes: 
§ 12 
(1) Der Wasserbeauftragte ist grundsätzlich 
dem Leiter des Staatsorgans oder des Betrie
bes unterstellt. Er hat mit der Staatlichen Ge
wässeraufsicht und den Versorgungsträgern 
zusammenzuarbeiten. 
(2) In den Einrichtungen der Volksbildung 
und Kultur bedarf es keiner Einsetzung eines 
Wasserbeauftragten. 
(3) In begründeten Fällen kann• im Einver
nehmen mit dem Leiter der Staatliehen Ge
wässeraufsicht der Wasserwirtschaftsdirek
tion von der Einsetzung eines Wasserbeauf
tragten abgesehen werden. 

§ 13 
In den zentralen Staatsorganen, in den Kom
binaten und in den wirtschaftsleitenden Or
ganen hat der Wasserbeauftragte insbeson
dere 

bei der Ausarbeitung der Konzeptionen zur 
rationellen Wasserverwendung und bei der 
Koordinierung der langfristigen Planung 
der wasserwirtschaftlichen Anlagen mit
zuwirken, 
bei den Analysen der Betriebe über die Be
triebswasserwirtschaft mitzuarbeiten und 
deren Auswertung zu sichern, 
bei der Ermittlung wissenschaftlich be
gründeter Kennziffern und Normative der 
rationellen Wasserverwendung mitzuwir
ken und auf deren Durchsetzung Einfluß 
zu nehmen, 
bei der Ausarbeitung der Fünfjahr- und 
Jahresvolkswirtschaftspläne zur Aufnahme 
wasserwirtschaftllcher Maßnahmen mitzu
wirken, 
bei der Aufgabenstellung für die Erzeug
nis- und Verfahrensentwicklung darauf 
Einfluß zu nehmen, daß der Wasserbedarf 
gesenkt und wassersparende oder wasser
Jose Produktionsverfahren zur Senkung 
des Wasserverbrauches entsprechend dem 
wissenschaftlich-technischen Höchstsµ(nd 
eingeführt werden, 
auf die Senkung der Abwasserlast und die 
Gewinnung und Nutzung von Wertstoffen 
aus den Abwässern der Betriebe entspre
chend dem wissenschaftlich-technischen 
Höchststand Einfluß zu nehmen, 
die Wasserbeauftragten in den Betrieben 
anzuleiten. 

§ 14 
In den Betrieben hat der Wasserbeauftragte 
Insbesondere 

die Ausarbeitung und Durchsetzung der 
Konzeptionen lilr die rationelle Wasser• 

W1111•rguetz 1.1. 
verwendung zu koordinieren und regelmä
ßig Analysen der Betriebswasserwirtschaft 
vorzunehmen, 
bei der Ausarbeitung der langfristigen 
Entwicklungskonzeptionen des Betriebes 
und der Fünfjahr- und Jahresvolkswirt
schaftspläne zur Sicherung der Aufnahme 
betrieb~wasserwirtschaftlicher Maßnah
men mitzuwirken, 
bei der Vorbereitung von Investitions~, In
tensivierungs- und Rationalisierungsmaß
nahmen, insbesondere bei der Schaffung 
von Gemeinscha:ttsanlagen, mitzuwirken, 
die rationelle Wasserverwendung, die Sen
kung des Wasserbedarfes und die Reduzie
rung der Abwasserlast zu kontrollieren so
wie die dazu erforderlichen Messungen 
und Auswertungeh zu überwachen, 
bei der Kontrolle der Funktionsfähigkeit 
der Wasserversorgungs- und Abwasserbe
handlungsanlagen mitzuwirken und zu 
kontrollieren, daß an allen betrieblichen 
wasserwirtschaftlichen Anlagen nach Be
dienungs- und Wartungsvorschriften gear
beitet wird, 
den ordnungsgemäßen Umgang mit Was
serschadstoften zu kontrollieren, 
über alle die Wassernutzung und Abwas
serbehandlung betreffenden Vorkomm
nisse Aufzeichnungen zu machen und diese 
der Staatlic11en Gewässeraufsicht oder dem 
Versorgungsträger, auf Verlangen zur Ein
sichtnahme vorzulegen, 
bei der Ausarbeitung der Dokumente zur 
Sicherstellung der Wasserversorgung und 
zur Verhütung und Bekämpfung von Ha-

. • varien mitzuwirken, 
über Unregelmäßigkeiten der Gewässer
nutzung, durch die andere geschädigt wer
den können, über Verstöße gegen Vor
schriften des Wasserrechtes, Entscheidun
gen der Staatlichen Gewässeraufsicht oder 
Wasserlleferungs- und Abwassereinlel
tungsverträge den Leiter des Betriebes un
verzüglich zu informieren, 
die wasserwirtschaftliche Kontrolttätlg
keit innerhalb des Betriebes zu koordinie
ren, 
die Initiativen der Werktätigen zur Durch
setzung der rationellen Wasserverwendung 
Im Rahmen des sozialistischen Wettbe
werbs zu unterstützen und die Bewegung 
um den Ehrentitel „ Wasserwirtschaftlich 
vorbildlich arbeitender Betrieb" zu för
dern, 
bei der Qualifizierung der Werktätigen auf 
wasserwirtschaftlichem und wasserrechtll
chem Gebiet mitzuwirken. 
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1. GnmdslltzUche Rechtavo,schrlften 

§ 15 
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ist der 
Wasserbeauftragte befugt: 

Gebäude, Räume und Anlagen des Betrie
bes zu betreten, 
von Mitarbeitern des Betriebes Auskünfte 
zu verlangen und Unterlagen einzusehen, 
Vorschläge für die Auszeichnung von Mit
arbeitern für vorbildliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Betrlebswasserwirtsdiaft 
zu unterbreiten, 
D1 zlpllnarmaßnnhmen bei Verletzung 

as er ·dl ich r Vorschriften vorzuschla
gen, 

m. 
Natzuq dea Waseers und der Qew&uer 

0 11 
Grundsätze 
Die Nutzung des Wassers und der Gewässer 
hat so zu erfolgen, daß die Wasserversorgung 
der Bevölkerung, der Zweige der Volkswirt
schaft und gesellschaftlichen Bereiche sowie 
die Erholung der Bürger gewährleistet und 
nachteilige Auswirkungen auf den Wasser
haushalt, den Boden und die Bauwerke, die 
Schiffahrt, die Fischerei und die Landwirt
scbatt weitgehend ausgeschlossen werden. 

D 12 
Rationelle Wasserverwendung 
(1) Die Betriebe sind verptlichtet, eine ratio
nelle Wasserverwendung durchzuführen, den 
Wasserbedarf zu reduzieren, Wasserverluste 
zu senken, die Abwasserbehandlung und 
Wertstottrückgewinnung zu gewährleisten 
und Beeinträchtigungen der Gewässer zu ver
meiden. 
(2) Zur Durchführung der rationellen Wasser
verwendung haben die Betriebe vorrangig 
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durch komplexe soztallstlsclle Intensivie
rung, Insbesondere durch Anwendung von 
Wissenschaft und Technik die Lelstungs
fäh-lgkelt der wasserwlrtscbattuchen An
lagen zu erhöhen, 
jegUche Wasservergeudung zu verhin
dern und Wasserverluste zu senken, 
den spezifischen und absoluten Wasserbe
darf zu reduzieren und wassersparende 
oder wasserlose Produktionsverfahren zu 
entwickeln und planmäßig einzuführen, 
alle Möglichkeiten der Mehrlachnutzung 
und Kreislaufführung des Wassers zu nut• 
zen ml t dem Ziel, geschlossene Stoffkreis
lil.ufe zu schatten, 
Wasserbedarfsnormen anzuwenden und 

bei Störuogen oder Havarien, die zur Be
ein träch tigung der Gewässer oder ihrer 
Nutzung führen können, Sofortmaßnah
men zu veranlassen. 

§ 16 
DI ~lt der S wässeraufsicht 
der Wn rw r en und Ober-
flußmcls am Wasserbeauf-
Lragt •n 1n Be w seraufsichtliche 
Aufgaben für Maßnahmen, die sich nur in
nerhalb des Betriebes auswirken können, 
übertragen. Die Übertragung ist schrittlich mi t 
dem Leiter des Betriebes zu vereinbaren. 

entsprechend dem wlssenacllattllcll-ted:ml
schen Fortschritt weiterzuentwickeln, 
die Verwendung von Trinkwasser aus den 
öffentlichen Wasserversorgungsanlagen als 
Brauchwasser zu reduzieren, 
alle Möglichkeiten zur Einspeisung von 
Trinkwasser aus Eigenversorgungsanlagen 
In öf1entllche Wasserversorgungsanlagen 
zu ersclllleßen, 
die Abwasserlast durch die Abwasserbe
handlung und Wertstottrückgewinnung 
entsprechend dem wissenscbafUtch-techn4-
scben Höchststand zu senken, 
Beeinträchtigungen der Gewässer Insbe
sondere durcll Wasserschadstotte zu ver
meiden. 

(3) Die zentralen Staatsorgane und die Be
triebe haben bel der Erzeugnis- und Verfah
rensentwicklung zu sichern, daß die Erforder
nisse der rationellen Wasserverwendung 
durchgesetzt werden. 

1. DVO zu § 12 des Wassergese&zes: 
§ 11 • 

(1) Die Betriebe haben mit der Ausarbeitung 
der Entwürfe der Fünfjahrpläne Konzeptio
nen zur rationellen W 
arbeiten, die vor den 
tionen zu verteidigen sind. Grundlage dafür 
bilden Prozeßanalysen und die staatlichen 
Normative für den Brauchwassereinsatz und 
-verbrauch, die Wertstoifriickgewinnung und 
die Grenzwerte für die Abwasserinhalts
stoffe. 
(2) Die Konzeptionen zur rationellen Wasser
verwendung haben insbesondere zu enthal
ten: 
a) Entwicklung des Wasserbedarfes und -ver

brauches sowie des Abwasseranfalles, 



b) Maßnahmen zur Senkung des Wasserbe
darfes und -verbrauches und zur rationel
len Wasserverwendung einschließlich des 
zu erreichenden ökonomischen Nutzens, 

c) Maßnahmen zur Abwasserbehandlung und 
Wertstotirückgewinnung, 

d) Nachweis des effektiven Einsatzes der was
serwirlschafUichen Grundfonds für die be
triebliche Wasserversorgung und Abwas
serbehandlung auf der Grundlage komple
xer grundfondswirtscha!tlicher Untersu
chungen, 

e) gPpl.int.e Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten zur rationellen Wasserverwen
dung und Wert.<:loffrückgewinnung. 

(3) Die Konzeptionen zur rationellen Wasser
verwendung sind jährlich durch Maßnahme
pläne zu konkreti ieren, die mit den Räten 
der Bezirke und den Wasserwirtschaftsdirek
tionen abzustimmen und durch die Leiter der 
zentralen Staatsorgane mit den Plandoku
menten zu bestätigen sind. 

§13 
Gemeinsame Nutzuug von Anlagen 
und Gewissern 
(1) Wasserwirtschaftliche Anlagen sind als 
Gemeinschaftsanlagen zu errichten und zu er
weitern, wenn es zur effektiven Nutzung der 
Grundfonds erforderlich ist. 
(2) Gewässer sowie wasserwirtschaftliche 
Grundfonds sind gemeinsam zu nutzen, wenn 
dadurch die volkswirtschaftliche Effektivität 
erhöht wird. 

1. DVO zu§ 13 des Wassergesetzes: 
§ 18 
(1) Ober die Erricht1mg von wasserwirt
schaftlichen Anlagen als Gemeinschaftsanla
gen und über die gemeinsame Nutzung von 
Gewässern und wasserwirtscha{tlichen An
lagen entscheidet die Staatliche Gewässerauf
sicht in Zusammenarbeit mit den Beteiligten 
und in Übereinstimmung mit dem Rat des 
Kreises oder Bezirkes. 
(2) Die Verpflichteten haben ihre Rechte und 
Pflichten vertraglich zu regC'ln. Wird keine 
Einigung erzielt, so entscheiden bei Betrieben, 
die dem Geltungsbereich des Vertragsgesetzes 
unterliegen, das Staatliche Vertragsgericht, 
im übrigen die Gerichte. 

Abwasserbehandlung 
§14 
Die Staatsorgane und die Betriebe haben bei 
der Planung und Vorbereitung von Produk
tionskapazitäten, neuen Produktionsverfah
~ oder der Errichtung, Umgestaltung und 

Wassergesee.z 1.1. 

Modernisierung von Wohn- und Siedlungsge
bieten, die mit einer Erhöhung des Abwasser
anfalles oder der Abwasserinhaltsstoffe ver
bunden sind, zu gewährleisten, daß erforder
liche Anlagen für die Abwasserbehandlung 
geschaffen werden. Die Produktfonsaufnahme 
bzw. die Nutzung der Wohn- und Siedlungs
gebiete ist erst gestattet, wenn die gleichzei
tige Abwasserbehandlung gewährleistet ist. 

§ 15 
(1) Die Staatsorgane und die Betriebe haben 
zu sichern, daß der Abwasseranfall und die 
Konzentration der Abwasserinhaltsstoffe ver
ringert werden. Abwässer der Betriebe sind 
so zu behandeln, daß hygienische Erforder
nisse gewahrt und bei Einleitung in ein Ge
wässer die Grenzwerte der Gewässerbeschaf
fenheit und der Inhaltsstoffe der Abwässer 
eingehalten werden. 
(2) Rechtsträger, Eigentümer und Nutzungs
berechtigte von Wohn-, Erholungs- und an
der~n Grundstücken, die nicht an öffentliche 
Abwasseranlagen angeschlossen sind, haben 
ihre Abwässer so zu behandeln oder zu be
seitigen, daß hygienische Erfordernisse ge
wahrt und Gewässer nicht nachteilig beein
flußt werden. 

§ 16 
Wasserbilanzentscheidungen 
(1) Au1 der Grundlage von Wasserbilanzen 
und staatlichen Normativen sind Wasserbi
lanzentscheidungen zu treffen. Sie sind Vor
aussetzung für die Erteilung, Änderung oder 
Aufhebung von Genehmigungen von Gewäs
sernutzungen oder für den Abschluß, die Än
derung oder Aufhebung von Wasserliefe
rungs- und Abwassereinleitungsverträgen. 
Mit Wasserbilanzentscheidungen wird ent
schieden, ob als volkswirtschaftlich effektive 
Lösung die Wasserversorgung oder Abwasser
ableitung und -behandlung durch betriebliche 
Anlagen oder durch öffentliche Wasserver
sorgungs- oder Abwasseranlagen zu erfolgen 
hat, ob Gemeinschaftsanlagen zu errichten, 
Gewässer oder Anlagen gemeinsam zu nut
zen sind. 
(2) Wasserbilanzentscheidungen können be
fristet erteilt und mit Auflagen verbunden 
werden. 
(3) Für die Änderung und Aufhebung von 
Wasserbilanzentscheidungen gilt § 18 Ab
sätze 1 und 2 entsprechend. 

1. DVO zu§ 16 des Wassergesetzes: 
§ 19 
(1) Wasserbilanzentscheidungen sind v0m Ge
wässernutzer oder Bedarfsträger bei der 
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1. Grundsätzliche Rechtsvo1'Schriften 

Staatlichen Gewässeraufsicht so rechtzeitig zu 
beantragen, daß sie zur Bestatigung der Auf
gabenstellung für die Vorbereitung einer In
vestition vorliegen. Bedarf es keiner Investi
t10n, ist die Wasserbilanzentscheidun~ späte
stens 6 Monate vor der: beabsichtigten Gewäs
sernutzung oder Änder:ung derselben oder vor 
Abschluß, Anderung oder Aufhebung von 
Wasserlieferungs- oder Abwassereinle1tungs
vertragen zu beantragen. Die Staatliche Ge
wässeraufsicht kann Wasserbilanzentschei
dungen auch ohne Antrag treffen. 
(2) Der Antrag hat folgende Angaben zu ent
halten: 
a) vorgesehene örtliche Lage der Nutzung, 
b) beabsichtigte Wasserentnahme, anfallen

des Abwasser nach Menge, Beschaffenheit 
und Zeit sowie Verwendungszweck oder 
beabsichtigter Aufstau oder beabsichtigte 
Absenkung, 

c) mögliche Auswirltungen der Nutzung, 
d) beabsichtigte Tcdrnolog1e der Betriebs 

wasserwirtschaft unter Berücksichtigung 
der Einhaltung von Wasserbedarfsndrmen, 
der Auslastung und des effektiven Einsatzes 
vorhandener und geplanter wasserw1rt
schafllicher Grundfonds sowie der vorge
sehenen Behandlung oder Verwertung der 
Abwässer einschlielfüch Wcrtstoffrückge
winnung sowie Verwertung oder Deponie 
der Abprodukte. 

Die Staatliche Gewi\sseraufsicht kann weitere 
Angaben fordern . 
(3) Vor der Entscheidung ist eine Abstim
mung mit dem Versorgungsträger vorzuneh
men. Die beteiligten Staatsorgane, Betriebe 
und Bürger sind zu horen, soweit s zur Ver
hütung oder zum Ausgleich nachteiliger Aus
wirkungen erforderlich ist. 
(4) Wasserbilanzentscheidungen gelten grund
sätzlich für einen Zeitraum von '.l Jahren 
wenn in der Entscheidung nichts anderes fest
gelegt ist. 

§ 20 
(1) Die Wasserbilanzentscheidung enthäl': 
a) Gewässernutzer oder Versorgungs- und Be

darfsträger, 
b) örtliche Lage der Nutzung, 
c) zulässige Entnahme-, Liefer- , Einleitungs

und Verlustmengen sowie Verwendungs
zweck, 

d) Entscheidungen zur Errichtung betriebli
cher oder Gemeinschaftsanlagen, zur ge
meinsamen Nutzung von Gewässern oder 
Anlagen oder zur Nutzung öffentlicher 
Wasserversorgungs- bzw. Abwasseranla
gen, 
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e) Auflagen, 
f) Ausgleichsregelungen für betroffene Nut

zungen im Rahmen der Wasserbilanz, 
g) Termine für das Wirksamwerden geforder

ter Maßnahmen, 
} 

(2 
d 

erteilen, zu 

ist, ist auf 
eine Genehmigung zu 

er aufzuheben. 

Genehmigung von Gewässernutzungen 
und wasserrecbtlidle Bestimmungen 
§ 17 
(1) Gewässernutzungen durch Wasserent
nahme, Einleitung von Wasser oder Abwasser, 
andere die Wasserbeschaffenheit beeinflus
sende Maßnahmen sowte Hebung oder Ab
senkung des Wasserstandes, durch die andere 
Gewässernutzungen, die Gesundheit und Er
holung der Bürger, die Ertragsfähigkeit land
und forstwirtschaftlicher Nutzflächen oder die 
Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigt oder 
der Wasserstand, die Wasserführung oder die 
Wasserbeschaffenheit wesentlich verändert 
werden können, bedürfen der Genehmigung. 
Als genehmlgung pflichtige Nutzungen selten 
auch Verlegung, Neubau, BeselU&ung oder 
Verrohrung von Oberflächengewässern. 
(2) Die Errichtung, Veränderung oder Besei
tigung von Bauwerken und baulichen Anla
gen an, in, unter oder über Oberflächenge
wässern bedürfen der Zustimmung, 
(3) Die Genehmigungen und Zustimmungen 
können unter Bedingungen und befristet er
teilt sowie mit Auflagen verbunden werden. 
Werden zu Genehmigungen und Zustimmun
gen zur Vermeidung von Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder 
aus volkswirtschaftlichen Erfordernissen wet
tere Auflagen erforderlich, so können sie 
nachträglich ertetlt werden. 
(4) Für die Ausübung der Fischerei, der Schlff
:tahrt und des Wassersporls bleiben die spe
ziellen Rechtsvorsc:hriften u.nber0brt. 

l. DVO zu§ 11 des Wassergesetzes: 
§ 21 
(1) Genehmigungen oder Zustimmungen sind 
im Stadium der Vorbereitung einer Invc>sti
tion bei der Staatlichen Gewässeraufsicht zu 
beantragen. Für G('wässernutzun,:::en, für Bau
werke oder bauhchr Anlaeen, die keiner In
vestition bedürfen, sind die Genehmigungen 
oder Zustimmungen spätestens 6 Monate vor 
Nutzungsbeginn zu beantragen. Genehmigun-



gen bzw. Zustimmungen können auch ohne 
Antrag erteilt werden. 
mung ist von der Staatlichen Gewässerauf
sicht den beteiligten Staatsorganen, Betrie
(2) Die beantragte Genehmigung oder Zustim
ben und Bürgern bekanntzugeben. Können 
nicht alle Beteiligten festgestellt werden, so 
ist die beantragte Genehmigung oder Zustim
mung ortsüblich öffentlich bekanntzugeben 
und, soweit erforderlich, mit den Beteiligten 
In einem Ortstermin zu beraten. 
(3) In nd nc beantragte Geneh
ml n e r z u timmun sind im Ortstermin 

d Inn · bal b e ner rl t. von 6 Wochen nach 
Bekanntgabe zu erheben und zu begründen. 
Über die Einwände ist vor Erteilung der Ge
nehmigung oder Zustimmung durch die Staat
liche Gewässeraufsicht zu entscheiden. 

§ZZ 
Genehmigungsp!lichtlge Gewässernutzungen 
sind insbesondere 
a) Wasserentnahme aus den Oberflächenge-

wässern oder aus dem Grundwasser zur 
Wasserversorgung von Wohngebäuden 
und Siedlungen durch öffentliche Was
serversorgungs- oder Gemein!!chaftsan
lagen sowie Eigenversorgungsanlagen, 
Wasserversorgung von Betrieben, 

Wa.ssergesetz 1,1, 

Meliorationen, ausgenommen die zeit
weilige Ableitung von Niederschlags
wasser oder Staunässe von land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzflächen, 
Wasserhaltungen. 

Anmerkung: zur Energiegewinnung aus Wär
mepumpen vgl. die AO vom 13. 8. 1981 ilber 
Kompressionswärmepumpen zur Nutzung der 
Umwelt- und Anfallenergie und zur rationel
len Wärmeenergieversorgung - Wärmepum
penAO (WpAO) - (GB!. I Nr. 27 S. 331) , 

§ 23 
(1) Der Antrag au1 Erteilung einer Genehmi
gung muß die im § 19 Abs. 2 genannten An
gaben enthalten. Die Staatliche Gewässerauf
sicht kann weitere Angaben fordern. 
(2) Durch die Staatliche Gewässeraufslcht ist 
die Zustimmung des Wasserstraßenaufsichts
amtes der Deutschen Demokratischen Repu
blik bzw. Seefahrtsamtes der Deutschen De
mokratischen Republik einzuholen, wenn die 
Gewässernutzung mit der Errichtung von 
Bauwerken und baulichen Anlagen an Was
serstraßen gemäß § 6 Abs. l des Wassergeset
zes verbunden ist. 

Energiegewinnung durch. Wärmepum- § z.l 
pen, (1) Die Genehmigung enthält: 
Bewässerung land- oder forstwlrt- a) Gewässemutzer, 
schaftlicher oder gartenbaullcher Nutz- b) cirtliche Lage der Gewässernutzuog, 
flächen, , c) Art und Zweck der Gewässernutzung, 
Absenkung des Grundwassers, lnsbe- d) Umfang der Gewässernutzung, wie höchst-
sondere durch bergbauliche Arbeiten zulässige Entnahme-, Einleitungs- und 
und Maßnahmen; · • Verlustmengen, höchst.e und tiefste Stau-

b) Wasser- und Abwassereinleitungen In grenze oder Absenkung, 
Oberflädlengewlisser oder in das Grund- e) Bedingungen und Aufla.gen, gegebenen-
wasser aus falls Befristung. 

Betrieben, (2) Die Bedlngungen und Auflagen können 
öffentlichen Anlagen oder Gemein- sich Insbesondere erstrecken auf 
schaftsanlagen der Abwasserbehand- a) Maßnahmen der rationellen Wasserver-
lung tür Wohn- und Siedlungsgebiete, wendung, wie Anwendung von Wasserbe-

- Wohngebäuden, darfsnormen und Einrichtung von betrieb-
- • wärmepumpen, liehen Wasserkrelsläufen, 
- Grundwasserabsenkungen; b) Art der Abwasserbehandlung und Wert-

e) die Wasserbeschaffenheit beeinflussende sto!frilckgewinnung, 
Maßnahmen durch c) Grenzwerte für die Inhaltsstoffe der Ab-

Nutzung als Intensivgew!l.sser mit Zu- wässer, 
tiltterung, ausgenommen !ischwirt- d) Verhütung nachteiliger Auswirkungen, 
schaftllche Nutzungen ablaßbarer Fisch- e) Errichtung, Betneb und Instandhaltung 
teiche, wasserwirtschaftlicher Anlagen, 
Wassergeflügelproduktion; !) Fri ten für die Inbetriebnahme von Nut-

d) Hebung oder Absenkung des Wasserstan- zungsanlagen, 
des durch g) Verpflichtungen zu Kontrollen der Einhal-

Aufstau von Wasser in Oberflächenge- tung der Grenzwerte und der Auflagen und 
wässern oder im Grundwasser, zum Betrieb von Meßeinrichtungen, 
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1. GnindscttzHche RechtsvorachrCften 

h) Regelungen des zeitlichen Abflusses aus 
S tauan lagen, 

i) Verpflichtungen über Errichtung, Betrieb 
und Instandhaltung von Gemeinschaftsan
lagen, 

j) Verpflichtungen zur Mitteilung der Fer
tigstellung der Anlagen an die Staatliche 
Gewässeraufsich t. 

§ 25 
(l) Der Antrag auf Erteilung einer Zustim
mung hat zu enthalten: 
a) Übersichts- oder Lageplan mit Angabe der 

örtlichen Lage der baulichen Anlagen, 
b) bei Kreuzung fließender Gewässer mit Ver

kehrs-, Versorgungs - und Informalionsan
lagen Längsschnitt und Querprofil des Ge
wässers im angrenzenden Bereich, 

c) Angaben über mögliche Auswirkungen der 
uau!ich~n Anlagen, z. B. hydraulische Be
recll n un~cn. 

Die Staatlicllc Gewässeraufsicht kann weitere 
Angaben fordern. 
(2) Der Antrag ist bei Gewässern gen:iäß § 6 
Abs . 1 des Wassergeset1.es beim Wasserstra
ßenaufsichtsamt der DeuL,;chen Demokrati
schen Republik bzw. beim Seefahrtsamt der 
Deutschen Demokratischen Republik zu stel
len. 
(3) Wird über Bauwerke und bauliche Anla
gen im Zusammenhang mit der GenC'hmigung 
einer Gewässernutzung entschieden, entfällt 
die Ernholung der Zustimmung. 

§ 26 
(1) Die Zustimmung enthält: 
a.} Rechtsträger oder Eigentümer, 
b) örtliche Lage der Bauwerke und baulichen 

Anlagen, 
c) lledingungen und Auflagen, gegebenen

falls Befristung; für Bedingungen und Auf
lagen gilt § 24 Abs. 2 Buchstaben d, e, f, 
h, i und j entspred1end. Auflagen können 
sich aud1 auf die Instandhaltung der Dau
wcrltc und baulichen Anlagen erstrecken. 

(2) Die Zustimmung ist Bestandteil der An
tragsunterlagen zur Erteilung einer Entschei
dung der Slaatlichen Bauaufsicht für die Er
richtung, Vertinderung oder Beseitigung der 
Bauwerke und baulichen Anlagen. 

118 
(1) Genehmigungen sind zu ändern oder euf
zuheben, wenn staatliche Normative es erfor
derlich machen. 
(2) Genehmigungen oder Zustimmungen kön
nen geändert oder aufgehoben werden, wenn 
a) volkswlrtschaftuche oder andere gesell

schaftliche Interessen es erfordern, 
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b) Bedingungen oder Auflagen trotz Auffor
derung nicht erfüllt werden, 

c) ein Gewässernutzer aut die Nutzung ver
zichtet, 

d) ein Gewässernutzer die Nutzung länger als 
3 Jahre nicht ausübt, ausgenommen Was
serentnahmen für die Bewässerung land
und forstwirtschaftlicher Nutzflächen, 

e) ein Gewässernutzer die Nutzung nicht be-
stimmunggemäß ausübt. 

(3) Bei Wechsel des Rechtsträgers oder Eigen
tümers von Bauwerken oder von baulichen 
Anlagen, die der Gewässernutzung dienen 
oder für die eine wasserrechtliche Zustim
mung erteilt wurde, geht die Genehmigung 
oder Zustimmung auf den neuen Rechtsträger 
oder Eigentümer über. 

1. DVO zu§ 18 des Wassergesetzes: 
§27 
(l) Für die Änderung und Aufhebung von Ge
nehmigungen und Zustimmungen gelten die 
§§ Zl und 23 bis 26 entsprechend. 
(2) Die Entscheidung über die Aufhebung hat 
Auflagen zu enthalten für die Beseitigung der 
Bauwerke oder Anlagen, die Herstellung eines 
ordnungsgemäßen Zustandes oder die kUnf
tige Instandhaltung der Bauwerke oder An
lagen. Zur Instandhaltung kann derjenige ver
pflichtet werden, der für die Instandhaltung 
des Gewässers verantwortlich ist, oder der
jenige, in dessen Interesse diese Bauwerke 
oder Anlagen erhalten bleiben müssen . Die
sem ist eine Genehmigung oder Zustimmung 
zu erteilen. 
(3) Den Wechsel des Rechtsträgers oder Eigen
tümers gemäß § 18 Abs. 3 des Wassergesetzes 
hat der neue Rechtsträger oder Eigentümer 
unverzüglich der Staatlichen Gewässeraufsicht 
der Wasserwirtschaftsdirektion anzm:eigcn. 

§19 
Besdlrlinkung der Gewissernntzung 
(1) Bei naturbedingten Extremlagen oder bei 
Havarien, die zur Beeinträchtigung der Ge
wässer und ihrer Nutzung führen köl!nen, 
sind die Leiter der Staatlichen Gewässerauf
sicht berechtigt, Gewässernutzungen unterBe
achtung der volkswirtschaftlichen Auswirkun
gen nach Zustimmung der örtlichen Räte vor
übergehend zu ändern, zu beschränken oder 
zu verbieten. 
(2) Die Leiter der zuständigen Staatlichen Ge
wässerautsicht haben bei Gewässerverunrel
nigungen, als deren Folge eine GemeJngefahr 
eintreten kann, unter Beachtung der volks
wirtschaftlichen Auswirkungen mit sofortiger 
Wirkung die Einleitung von Abwässern zu 



untersagen. Die Entscheidung bedarf der Be
stätigung des übergeordneten Leiters der 
Staatlichen Gewässeraufsicht. 

§ 20 
Entgelte 
Für die Nutzung der Gewässer werden aut 
der Grundlage von Rechtsvorschriften Ent
gelte erhoben. 

IV. 
Wasserversorgung sowie Abwasserableitung 
und -behandluog In Städt-en und Gemeinden 

§ 21 
Öffentliche Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlun&" 
Die Rechtsträger öffentlicher Wasserversor
gungsanlagen und Abwasseranlagen haben 
auf der Grundlage von Rechtsvorschriften als 
Versorgungsträger die Verantwortung für 

die Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser und die Ableitung und Be
handlung des Abwassers, 
die Versorgung anderer Bedarfsträger mit 
Trink- und Brauchwasser und die Ablei
tung und Behandlung von Abwasser, so
weit es in Rechtsvorschriften vorgesehen 
ist, 
die Durchsetzung einer rationellen Wasser
verwendung, 
die Errichtung, den Betrieb und die Erwei
terung der öffentlichen Wasserversor
gungs- und Abwasseranlagen, 
den Schutz der Trinkwasservorkommen. 

J. OVO zu § 2J des Wa,;scrges hie ·: 
§ 28 
Die Betriebe sind verpflichtet , Abwässer. die 

v. 
Schutz des Wassers und der Gewässer 

§ 23 
Grundsatz 
Der Schutz des Wassers und der Gewässer 
ist eine gesellschaftliche Aufgabe der Staats
organe, der Betriebe und der Bürger. 

§ 2' 
Schutzanforderungen 
Feste Stoffe, Flüssigkeiten oder Gase sind so 
zu transportieren, umzuschlagen, abzusetzen, 
zu lagern, zu verwenden und zu beseitigen, 
daß Wasser in Wasserversorgungsanlagen und 

Wassergesetz 1.1 

Anmerkung 2 DVD zum 
sei-gesr-tz - u1 
zungsent"elt 0 i<' 
Nr Pr 344 ubc>r d1• 'i\ 
für Oberfllich •n und 
Nr. 3.4.) und die •\owasscr„inlci-
tungsentg lt (Heg Nr. 3 fi.;. 

zu Gefahren fur da. LC'ben ur,cl ;,, 
heil von Burgt•rn, zu Sctu !,•r> oder F 11 1 1 • 
stc,rungen ,HI J- bwas t r·ml ~En Hut·• r 
ncn vor F.inl •i1un ~ ir. !f n'l thr- \l ,, .. 
anl ~t•n cn prcch nd v, rz:.l'·t ,ri1i·, . . 

§ 22 
Wasserversorgung unter besonderen Bedin
gungen 
(1) In außergewöhnlichen Situationen sind die 
Vorsitzenden der örtlichen Räte für die Not
wasserversorgwig verantwortlich. 
(2) Bei Katastrophen oder bei Havarien an 
Wasserversorgungsanlagen sind die Vorsit
zenden der örtlichen Räte berechtigt, zur Si
cherung der Wasserversorgung durch Aufla
gen Maßnahmen zur Einschränkung oder Ver
bote des Wasserbezuges festzulegen und 
Rechtsträger nichtöffentlicher Trinkwasser
versorgungsanlagen zur Wasserlieferung zu 
verpflichten. 

Gewässer nlcht nachteilig beeinflußt werden 
können. 

1. D O :i u § 2-i de· \Vass..-rge et zl"': 
§ 29 
S1edlungsabfall und /lbpröd'1ktr durr 11 1'.'H' 
m G wässer 11 t v. crdt n . Wu l -
fluß- od r Sdü 1d0r 
kann dur h Auf 
serauf-;1cht d r 1rt.., 
de Wass •r trall tsa 
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1. GTundsätzHche Rechtsvorschrf~e:n 

fahrtsamtes der Deutschen Demokratischen 
Republik zu deren Beseitigung verpflichtet 
werden. 

§30 
Betriebe haben die in ihrem Verantwortungs
bereich auftretenden Havarien und Störun
gen, die Gewässer oder öffentliche Wasser
versorgungsanlagen oder Abwasseranlagen 
beeinträchtigen können, unverzüglich der 
Staatlichen Gewässeraufsicht, dem Versor
gungsträger, dem Rat des Kreises und der 
Staatlichen Hygieneinspektion zu melden. Bür
ger haben entsprechende Wahrnehmungen 
einem Organ oder Betrieb der Wasserwirt
schaft, einer Dienststelle der Deutschen Volks
polizei oder einem örtlichen Rat mitzuteilen. 

Schutz vor WassersdladstoUen 
§25 
(1) Wasserschadsto!!e dürfen grundsätzlich 
nicht In Gewässer oder In öffentliche Abwas
seranlagen eingebracht werden. Die B~triebe 
haben den gefahrlosen Umgang mit Wasser
schadstoffen zu sichern, die dazu notwendigen 
Anlagen zu errichten und die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen entsprechend der 
Schädlichkeit der Stoffe zu treffen und Was
serschadstoffhavarlen zu verhüten. 
(2) Die Betriebe haben die Anlagen, in denen 
mit Wasserschadstoffen umgegangen wird, re
gelmäßig zu überwachen, Wasserschadstoff
havarlen ;zu bekämpfen und deren Folgen zu 
beseitigen. 

1. DVO zu § 25 des Wassergesetzes: 
§ 31 
(1} Wasserschadstorfe lm Sinne wasserrecht
licher Vorschriften sind feste, flüssige oder 
gasförmH:e Stoffe oder deren Mbchungen, die 
Gewfisser oder deren Nutzung gefährden oder 
nachteilig beeinflussen können. Hierzu gehö
ren Gifte und die in der Liste der Schadstoffe 
enthaltenen Stoffe. 

Anmerkung; Z. Z. gelten die 2. DB vom 13. 2. 
1980 zum Giftgesetz - Verzeichnts eingestuf
ter Gi!te - (GBI. I Nr. 9 S. 73) und die AO 
über die Inkraftsetzung der Liste der Schad
stoffe (auszugsw. unter Reg.-Nr. 5.1.). 

(2} Umgang mit Wasserschadstoffen im Sinne 
wasserrechtlicher Vorschriften sind Erkun
dung, Gewinnung, Verarbeitung, Herstellung, 
Speicherung, Lagerung, Anwendung, Ausbrin
gung, Umschlag, Transport und Beseitigung 
von Wasserschadstoffen und deren Verpak
kungsma terialien. 
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(3) Wassers(jhadgtoffhavarien im Sinne was
serrechtlicher Vorschriften sind Ereignisse, bei 
denen Wasserschadstoffe in Gewässer oder in 
öffentliche Abwasseranlagen gelangen kön
nen und dadurch zu Gefahren für die Gesund
heit und das Leben der Bürger, zur Beein
trächtigung der Trink- oder Brauchwasser
versorgung, zu Schäden der Pflanzen- und 
Tierwelt oder zu anderen volkswirtschaftli
chen Schäden führen können. 

§ 32 
Die Staatsorgane und die Betriebe haben 
a) Anlagen für den Umgang mit Wassersc-had

stoffen auf den ordnungsgemäßen Einsatz, 
die Funktionsfähigkeit und die Betriebs
sicherheit regelmäßig zu überwachen; 

b) zur Verhütung und Bekämptung von Was
serschadsto[fhavarien und ihrer Folgen 
Einsat7.dokumcnte auszuarbeiten und der 
Staatlichen Gewiisseraufsicht der Wa~ser
wirtschaftsdirektion vorzulegen; 

c) Spezialgerate und -mittel planmäßig be
reitzustellen und ständig lnsatzbereit zu 
halten sowie die Vorauss t ngen für einen 
sofortigen Einsatz von KrMten bei der Be
kämpfung von Wnssersc:hadst1,ffhavaricn 
zu schaffen und regelmäßig Antihavarie
tralnings durchzuführen. Über das Anti
havarietraining ist ein Nachweis zu füh
ren; 

d) Werkt:Hige, die mit Was!lerschadstoffen 
umgehen, regelmäßig über den ordnungs
gemäßen Umg:rng mit Wasserschadstoffen 
und deren Auswirkungen auf Gewässer zu 

· belehren. Ober die Belehrung ist ein Nach
weis zu führen; 

e) alle erforderlichen Maßnahmen zur Ver
hütung und sofortigen Bekämpfung von 
WassPrschadstoffhavorlen sowie zur Be
seitigung eingetretener Folgen zu treffen. 

§ 33 
Die zentralen Staatsorgane, die Kombinate 
und wirtschaftsleltenden Organe haben in 
ihrem Verantwortungsbereich den wissen
schaftlich-technischen Vorlauf für den siche
ren Umgang mit Wasserschadstoffen und die 
Bekämpfung von Wasserschadstoifhavarien 
sowie die erforderlichen Standards zu schaf
fen. 

§ 3f 
(1) Projektierungs- und Entwicklungseinrich
tungen, Hersteller- und Lieferbetriebe für A,n
lagen, Geri:ite und Mittel zum Umgang mit" 
Wasserschadstoffen sowie von Verfahren, in 
denen Wasserschadstoffe zum Einsatz kom-



men oder entstehen, haben nachzuweisen, daß 
die rechtlichen Anforderungen des Schutzes 
vor Wasserschadstoffen eingehalten werden. 
(2) Bei Lieferung der Anlagen, Gerate und 
Mittel gemaß Abs. 1 sind Betriebsvorschrif
ten, Vorschriften für das Verhalten bei Ha
varien und Stcirungen und Informationen uber 
die utzbarmachung oder schadlose Be c>1li
gung von Wasserschadstoffen und ihrer Ver
packungsmaterialien zu ubergeben. 
(3) Die Hersteller und Lieferer von Wasser
schad toffen haben in Anwend rvor.chnften 
und auf Verpackungen Angab~n zu1 Schud
lichkeit der Stoffe und zum sd1adlose11 Um
gang zu machen. 

§ 35 
(1 Wasserschadstoffhavaricn ind vom Verur
sichcr zu bekampfen. Isl dte er!Jrderhche 
Wasserschadsloffha ·ariebek ,npfun , durch 
den Verursacher nicht ge 1chcrt, so I t zur Ab
wendung von Gefahren oder zur Verhinde 
rung größerer Schaden, erforderlich nfalls in 
Abstimmung mit den orthchen Raten, die Be
kämpfung der Wasserschadstoffhavurie auf 
KostPn c!es Vcrursacl.ers durchzufuhrcn von 
a) den Organen oder Betrieben des Mrniste 

riums fur Umweltschutz und Wa scrwirt 
schaft in Gew:.ssern, soweit in Buchst b 
oder in nderen Rechtsvorschri ten nichts 
anderes geregelt ist, und in öffentlichen 
\Vasservcrsorgungs- und Abwasseranla
gen, 

b) den Organen und Betri bl•n des Ministe
riums für Verkchrswe cn auf Autt bahnen, 
auf dem Geh.mde der D utschi>n Heichs 
lrnhn , uf Wasserstraßen gern ß § O Abs. 1 
des Wa erg setzes sow,t. in Haf n und auf 
Reeden, 

c) d •n ortlich gelP1!C?len Hetn ben und Ein 
r·C'hlungen des Lr:.ißenv.esen au! <len 
Straßen ihres Zust:.ind1gk it ·be1t·iche·. 

(2) Zur Abwendung und ·pitlgung von Ge 
mein efahren führen die Feu rwehren ope
rative Sofortmaßnahmen im jeweiligen Ein
satzbereich durch. 
(3) Zur Erhohung rler Einsatzberc1tscha!t für 
rlie Bckampfung von Wass rschadstoffha\•a
nen haben die 1m Abs l Genannlc-n Stütz
punkte einzurichten, die erforderlichen Ge
rate und Mittel zu stahoni ren und Einsatz
kralle auszubilden . D r Aufbau der Stütz
punkte is durch die Rate der Bezirke zu ko
ordinieren. 

§ 36 
Bei der Bekampfung von Wasserschadstoft
havarien haben die Staatliche Gewasserauf-

WtuseTQesetz 1.1. 

sieht, die Staatliche Hygieneinspektion und die 
Abteilungen GcrJ!ogie der Rate der Bezirke 
die V rantwortlid1en fachlich zu Lieralen. 

, §26 
(1) Soweit es in Rechtsvorschriften festgelegt 
ist, ist der Umgang mit Wasserschadstoffen 
der Staatlichen Gewässeraufsicht anzuzeigen. 
(2) Ergibt sich aus der Anzeige, daß Maßnah
men zum Schutz der Gewässer erforderlich 
sind, kann die Staatliche Gewässeraufsicht 
Auflagen erteilen, Mit den Auflagen kann die 
angezeigte Handlung beschränkt, befristet 
oder untersagt werden. 

1. DVO zu§ 26 de Wasserge ·etzes: 
§ 31 
(1) Anzuzeigen smd 

uie Lagerung folgender Wasserschadstoffe, 
wenn die Mcng bc1 
Gif en der Abte1lu1.~! l 100 kg bzw. 1001 
Giften der Abteilung 2 1 000 kg bzw. 1 000 l 
Mineralölen und deren 
Produkten 1 000 kg bzw. 1 000 l 
übersteigt; 
die ErnC'htung von Rohrrernlcilungen für 
den Tran. porl von Wu.~ser5chaclstoffen. 

(2) Die Anzeige hat die Angabe des Wasser
schadstoffes, seine Menge ,;owie cten Ort und 
die Art der Lag rung ~u enthalten. Mit der 
Anzdge ist nachzuweisen, daß die Hechts
pClichte11 zum sd1a losen Umgang mit Was
~erschadstoff n eingel.alten weraen. Die 
Staatliche Gew~ ·scraufsicht kann weitere An
gaben fordern . 
(3) Die Anzeig lw spätestens im Studium 
der Vorbereitung einer Invcstllion, in den 
ubrig •n Fall n 8 Wocllen vor Beginn der La
ger•mg z11 e1folgen . Ergibt sich aus der An
zeige, daß k ine Auflagen erfurderlich sind, 
1st dies dem Anzei •enden 1mt:rnleilen. 
(-1 Die wiederholte Lägerung von Wasser
schaclstoffen der gle1chen Art om sletcht>n La
gerort bedarf keiner Anzeige, wenn die an
gezeigten Mrngcn mch t u hcrscl1 n ltl n w •rden 
llle Lagerung von Wasser chwlstoffen bedarf 
keiner Anzeige. O\\ e1t dafur nach fruheren 
wasserrech liehen Vorschriften eine Zu. tim-
M erteilt worden ist. 

§27 
Schutz vor Beeinträchtigung durch Abwasser 
(1) Zum Schutz der Gewässer vor Beeinträch
tigung durch Abwasser sind Grenzwerte- für 
die Gewässerbeschaffenheit und für die In
haltsstof!e der Abwässer festzulegen . Die Ein
leitung von Abwässern 1darf nur im Rahmen 
der festgelegten Grenzwerte erfolgen. Ab-
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1. Grundsittzlkhe Rechtsvorschrt~en 

wässer und ihre Wertstoffe sind entsprecl:!.end 
den volkswirtschaftlichen Erfordernissen und 
technischen Möglichkeiten nutzbar zu ma
chen. 
(2) Die Grenzwerte für die Gewässerbeschaf
fenheit sind durch die Staatliche Gewässer
aufsieht differenziert für Einzugsgebiete, Teil
einzugsgebiete oder Gewässerabschnitte unter 
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedin
gungen und Anforderungen an die Nutzbar
keit der Gewässer auf der Grundlage was
serwirtschaftllcher Entwicklungskonzeptionen 
festzulegen. 
(3) Die Grenzwerte der Inhaltsstoffe der Ab
wässer sind durch die Staatliche Gewässer
aufslcl:!.t In der Genehmigung gemäß § 17 
Abs. 1 auf der Grundlage der Grenzwerte für 
die Gewässerbeschaffenheit als Höchstwerte 
festzulegen. Die Betriebe haben die Behand
lung der Abwässer entsprechend dem wis
senschaftlich-technischen Höchststand durch
zuführen und alle Möglichkeiten zu nutzen, 
die Grenzwerte der Inhaltsstoffe der .Abwäs
ser zu unterschreiten. 

J ) 
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fr1s 

,,1 ~ ~ 7 tl s \ ass rgesetzes: 

•ler 1\n 
,r I i'lt uncl L.:.is• 

s,11 l d••r Re-
P"'r l 
(4) C,r~ '.l~\\' t'rte •mncn ge,är,dert \ errkn 
w0 nn si'J• die J.!''Sel 1scha ftli che:1 Anforderu n
gFn 11 U! u -burkei t de r Gewass([ iler 
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die für die Festlegung der Grenzwerte maß
gebenden wissenschaftlich-technischen oder 
öhmomischen Bedingungen verändert haben. 

§28 
Schutz vor sonstigen Beeinträchtigungen 
(1) Soweit es in Rechtsvorscl:!.riften festgelegt 
ist, sind Maßnahmen, die zu Beeinträchtigun
gen der Gewässer führen können und für die 
keine Genehmigungs- oder Zustimmungs
pflicht besteht, der Staatlichen Gewässerauf
sicht anzuzeigen. Die Bestimmungen des § 26 
Abs. 2 finden Anwendung. 
(2) Die Nutzung des Bodens für die land- und 
forstwirtschaftliche Produktion hat so zu er
folgen, daß· Beeinträchtigungen der Gewäs
ser, •insbesondere durch organische Abpro
dukte, Biozide und Düngemittel weitgehend 
ausgeschlossen werden. 

Anmerkung : Beachte den § 6 der 4. DB vom 
l ll . !l . l97!} zum Giftgesetz - Verkehr mit gif
tigen Agrochemikalicn - (GB!. I Nr. 32 S. 299). 

1. DVO zu§ 28 des Wassel'gesetzes; 
§ ::l!I 
(1) Anzeigepflichtige Maßnahmen sind : 

cfü: Errichtung, Veränderung oder Außer
betriebnahme industrieller Absetzanla
J;c..?n, 
Bohrungen und entsprechende Erdauf
sch l i1sse 

11) Für die Anzeige gilt § 37 Absätze 2 und 3 
entsprechend. 

§ 29 
Trinkwasserschutzgebiete und 
Trinkwasservorbebaltsgeblete 
(1) Gebiete zur Gewinnung von Trinkwasser 
sind vor Verunreinigungen und vor anderen 
Einflüssen auf das Wasser, die zu Qualitäts
minderungen oder zu einem ökonomisch nicht 
vertretbaren Aufwand filr die Gewinnung und 
Aufbereitung von Trinkwasser führen, sowie 
vor Minderung der Ergiebigkeit zu schützen. 
(2) Durch die Kreis- oder Bezirkstage sind für 
Gebiete, die der Trinkwassergewinnung die
nen, Trlnkwasserschutzgebiete und filr Ge
biete, die im Rahmen langfristiger Konzep
tionen zur Trinkwassergewinnung vorgese
hen sind, Trinkwasservorbehaltsgebiete durch 
Beschluß festzulegen, für die Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen gelten. Die Räte der 
Kreise bzw. Bezirke können dazu erforder
liche Auflagen erteilen. 

Anmerkung: Das Verfahren zur Festlegung 
von Trinkwasserschutzgebietcn und Trink-



wasservorbehaltsgebleten Ist in der 3. DVO 
zum Wassergesetz - Schutzgebiete und Vor
behaltsgebiete - (Reg.-Nr. 1.3.) geregelt. 

130 
Schutz des Wauen In 
Trink.wasservenorirunc11anlag-en 
Das Trinkwasser und die Trlnkwasserversor
gungsanlagen sind vor Verunreinigungen zu 
schützen. Dazu haben die Rechtsträger, Eigen
tümer oder Nutzer Ihre Trinkwasserversor
gungsanlagen regelmäßig zu überwachen und 
ln einem Zustand zu erhalten, der den Erfor
dernissen der Hygiene entspricht. Die hygie
nische Überwachµng von Trinkwasserversor-

VI. 
lnlltanclbaltung und Ausbau der Gewlaaer 
und waaaerwl.rtaebaltlldlen Anla,en 

131 
Grundsatz 
Die Oberflächengewässer und die dazugehöri
gen wasserwirtschaftlichen Anlagen sind ·zur 
Regulierung des Wasserabflusses, zur Erhal
tung oder Wiederherstellung ihrer Nutzbar
keit sowie zur Erhaltung der. Staatsgrenze in 
den Grenzgewässern entsprechend den Erfor
dernissen '1nstandzuhalten und auszubauen. 

Anmerkung: Beachte die Defini tion der 
Grenzgewässer im § 6 des Grenzgesetzes. Sie 
lautet: 

,.§ 6 
Grenzgewä.'lser 

Grenzgewässer Im Sinne dieses Gesetzes 
sind: 
a) alle Abschnitte von Wasserläufen, auf de

nen oder an deren Ufern die Staatsgrenze 
verläu ft (Grenzwasserläufe) oder die von 
der Staatsgrenze geschnitten werden, 
und 

b) alle Seen und Staubecken (Talsperren, 
Rückhaltebecken und ä hnliche Gewässer), 
auf denen oder an deren Ufern die Staats
grenze verläuft. " 

1. DVO zu§ 31 des Wassergesetzes : 
§ 40 
(1) Die Instandhaltung umfaß t Maßnah men 
zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Funktlonsfah1gkeit der Gewä ser, insbe on
dere der Sicherung der geregelten, schadlosen 
Vortlut. 

Waaaergeaetz 1.1. 

gungsanlagen ist durch die Staatliche Hygie
neinspektlon durchzuführen 

anm rkung: Beamte <11e [l.J VO vom 23. 8. 195 
über die hyg1cnl eh Ob rwachung der 
ze.ntralen Was rv r rgu'l' nlai:!n1 (GB!. · 
Nr 102 S. 794) 1. d F. d r „ V l V\Jm 2. 2 1965 
(GB!. II Nr. 17 S. 12!1) der Anpassung VO vom 
13 a 1968 (GB! Il Nr. 62 S ::i63, Her. r 103 

827) un er VO v rn 24-. 6 l 71 til:. di 
N t.fnssung von Reg !ur gen 
tel e en • n cl1 1dung n athcher rg n 
(GBl II Nr.54 S 405; Ber • r- ßl S 544) s wie 

1 1 DB vom 23 8 195 t VC tlher d.P 
hyg em ehe Überw chung der Br nnrn !GB! 
Nr. 102 S. 797). 

(2) DI Ins andhnliung umfaUt bei Wasst r 
strofJ n auch di Erhnltun, der Schiffbnrk 1t 

ie f,rhultung d r Sctuf!b 1· l' t er Lr>ekt sich 
ur 1uf d1c> Erhaltung da u m Scl11(, ver
hr d1C'nC'nden F hr1 mn SO\\ 1 auf der n 

,•r ehr sichernde Klnn t 1cl111u,1 • 
(3) Zur Inst ndh01tung g hort auch di Be-
ampfung der Sch dlmgt>, d1 d 1 • G w ss r 

bet und die dalU ehori~<'II Anl 1 •t-n b l m
trucht1r1'n D11' 81 wnb lc..1111µ1.inJ! an allon 
G,.,w.u, ern obliegt d II Wu crw1nschart dl 
r k 1onen. 
~ D • · Au bau der Gewa r umfaßt Ve1än-

n111 • 11 d r Cr \\ 1 ·er, d1 ub r die Ins Jnd
hnl mg hmnu g hen, cltf' l\nl, g neuer Ge
w l r e insch,1<.'ßhch der Ei nchtung dazuge
höniz r woss rw1rt cha LI d11 r Anla •tm . 
(5) B •I d 'r In tandh 1ltun und bc m Au bau 
der G 'W I ser nd u t r B t ucks1cht1 un il\ 
drauli eher B messungsgrundl en und der 
Beln,;tungskrit r1 n g1 U'1 .~atzlirh land 
sch ft gem.1ße, ngenieurb10log1sche Bnuwe1-
sen anzuwenden 

132 
Verantworia111 fllr lnatanclhaltunr 
und Ausbau 
(1) Die Verantwortung für die Instandhaltung 
und den Ausbau der Gewässer und der dazu
gehörigen wasserwirtscbaftlichen Anlagen ha
ben 
a) die Wasserwirtschaftsdirektionen für die 

Ihnen zugeordneten Gewässer, 
_.b) das Wasserstraßenaufsldltsamt der Deut--

1cben Demokratischen Republik für die 
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Binnenwasserstraßen und das Seefahrts
amt der Deutschen Demokratischen Repu
blik für die Seewasserstraßen, die In der 
Anlage genannt sind, 

c) die Räte der Kreise für die zugeordneten 
Gewässer der Landwirtschaft. 

(2) Die Verantwortung für die Instandhaltung 
und den Ausbau der übrigen Gewässer und 
der dazugehörigen wasserwirtschaftlichen An
lagen, Dränungen und Bewässerungsanlagen 
haben deren Rechtsträger oder Eigentümer 
oder die Gewässernutzer. 
(3) Die Verantwortung für die Instandhaltung 
von Gebäuden, Mauern und sonstigen Anla
gen, die das Ufer bilden, in das Gewässer
bett hineinragen, dieses unter- oder über
queren sowie von Überbauungen haben deren 
Rechtsträger oder Eigentümer oder die Ge
wässernutzer. 
(4) Über die Instandhaltungspflicht gemäß den 
Absätzen 2 oder 3 entscheidet erforderlichen
falls die Staatliche Gewässeraufsicht. 

DVO zu § 32 des W11ssergesctzes: 
§,41 
(l) Gewässer, fiir deren lnstondlialtung und 
Ausbau die Wassnw1rtschnCtsdirektioncn die 
Vf:!rantworlung hahen, sind in einem Ver
zeichnis vom Ministerium filr Umweltschutz 
und Wasserw1rt~chaft in Abstimmung mit den 
Räten der Bezirke zu erla:;sen. 
(2) Die Wasserstraßen, Altarme und Umflu
tcr, für r.cren lnstunrlhaltung und Ausbau 
dns Wasserstraßenaufsichtsamt der Deutschen 
Demokratischen Republik bzw. das Seefahrts~ 
amt der Deutsd1en Demokrati!,chen Republik 
die Verantwortung haben, sind in F.rgnnzung 
zur Anlage zum Wassergesetz vom Ministe.: 
rinm für Verkehrswesen in Abstimmung mit 
dem Ministerium fiir Umwl'lt.~chutz und Wos
scrwirtsd1aft in P.inem dctailllerte11 Kilome
tricrungsven:nichnl~ zu erfassen. 
(3) Gewässer, für rl .rcn rnstanrlhaltung und 
Ausbau die Räte rlcr Krl'isc die Verantwor
tung haben, slnrl in einem Verz<•ichnis von 
den Räten der Kreise, Abteilung Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft, in Abslimmung mit 
den Wasserwirlschartsdirektionen zu erfas
sen. 

§ 42 
Brücken, Durchlässe, Überbauungen und Ver
rohrungen sind vom Rechtstrager oder Eigen
tümer, Stauan\agen vom Gewässernutzer von 
abflußhemmendem Treibgut und Eis freizu
halten 

§ 43 
Vor Entscheidung gemäß § 32 Abs. 4 des Was-
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sergesetzes hat die Staatliche Gewässeraut
sicht den Rat des Kreises und die Beteiligten 
zu hören. 

§ 33 
Planung und Durchführung 
der Instandhaltung 
und des Ausbaues 

(1) Die· für die Instandhaltung und 'den Aus
bau von Gewässern Verpflichteten haben die 
Instandhaltungs- und Ausbaumaßnahmen 
miteinander abgestimmt zu planen und deren 
Vorbereitung und Durchführung zu koordi
nieren. Sie sind berechtigt, In und an Gewäs
sern und auf Anliegergrundstücken die zur 
Instandhaltung und zum Ausbau sowie zur 
Bekämpfung von naturbedingten Extremla
gen erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. 
Dabei sind' Beeinträchtigungen der Anlieger
grundstücke und der Gewässernutzungen 
weitgehend auszuschließen. 

1- DVO zu § 33 Abs. 1 des Wassergesetzes: 
§ 44 

Die Berechtigung umfußt 
a) das Betreten und l3efahrcn der Anl1cger

grundstückc durch die Einsatzkrk.rtc :;owie 
die IlPauftragten des Instandhaltungs
pflichtigen, 

b) die zur Sicherung des ungehinderten Was
scrabCJusses notwendigen Abböschungen, 
Holzungen, Befestigungen und Bcpfl:mzun
gen der Ufer und Veränderungen des Ge
wtisserbettcs, 

cJ die> An- 11nrl Abfuhr sowie die vorüberge
hende Lagerung von Baustoffen und Ge
räten, 

d) die vorübergehende Ablagerung von Aus
hubmass„n und die Eincbnung nicht wachs
tumsschädlicher Aushubmassen, soweit es 
die Nutzung des Grundstuckes zulößt, 

e) die Beseitigung von lnseln und /\ nlundun
gcn, den Verbau von UferalJnssc11 und d1e 
En 1 nahme von Materialien aus dem Ge
whsserbelt zum Zwecke der Instandhal
tung, 

!) das Setzen von Peg!!ln, Schlffahrtszeichen, 
Festpunkten und sonstigen Merkzeichen, 

g) die vorübergehende Änderung des Wasser
standes. 

li 45 
(1) Die Anlieger an Gewässern können Arbei
ten 1m Gewässer zur Sicherung • der Ufer im 
Einvernehmen mit dem Instandhaltungs
pflichtigen des Gewässers vornehmen. 
(2) Die Entnahme von Sand, Kies oder an-



deren Materialien aus dem Gewässerbett be
darf der Zustimmung des Instandhaltungs
pflichtigen. 

§48 
Die Anlieger an Gewässern haben insbeson
dere 
a) das Anliegergrundstück von Bäumen, 

Sträuchern, Einfriedungen und anderen 
Gegenständen freizuhalten, soweit es für 
die ungehinderte Instandhaltung und für 
den bordvollen Abfluß erforderlich ist und 
die Bestimmungen über den Hochwasser
schutz keine weitergehenden Festlegungen 

• enthalten, 
b) oberhalb des Uferrandes Sicherungsarbei

ten durchzuführen, um Uferabbrüchen 
vorzubeugen, 

c) das im Zuge von Krautungs- und Räu
mungsarbeiten auf den Anliegcrgrundstük
ken abgelagerte kulturfähige Räumgut ein
zuebnen. 

§ 4'1 
(1) Die Maßnahmen der Instandhaltung und 
des Ausbaues sind mit den Anliegern und Ge
wtissernu1zern zu beraten. Hierbei sind mög
lidlC Beeinträchtigungen bekanntzugeben. 
(2) Der Beginn und die Dauer der Instandhal
tungs- und Ausbauarbeiten sind den Betei
ligten so rechtzeitig bekannlzugeben, daß sie 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Minde
rung wirtschaftlicher Nachteile durchführen 
können. 

vo. 
Hochwasser- und Küstenschub 

§ 34 
Grundsatz 
Der Hochwasser- und der Küstenschutz slnd 
Aufgaben der Staatsorgane und der Betriebe, 
die unter Mitwirkung der Bi.lrger und Ihrer 
gesells~aftllchen Organisation zu lösen sind. 
Diese Aufgaben sind vorrangig durch vor
beugende Maßnahmen zu sichern. Der Hoch
wassermeldedlenst ist durch das Mlnlsterium 
für Umweltschutz und Wasserwlrtschatt 
wahrzunehmen. 

1. DVO zu § 34 des Wassergesetzes: 
§ 49 
(1) Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehö
ren insbesondere die Pflege der Wälder und 
Flurgehölze, die standortgerechte landwirt
schaftliche Nutzung und Bewirtschaftung des 

Wassergesetz 1,1. 

§ 4.8 
Die Anlieger an Gewässern haben, soweit es 
zur Sicherung des Gewässerbettes und des 
Ufers erforderlich ist, entsprechende Anlagen, 
wie Weidezäune, Viehlränken, Furten, Stege 
und Treppen, zu errichten und instandzuhal
ten. 

(2) Die Anliegergrundstücke sind so zu nut
zen und instandzuhalten, daß das Gew.ässer
bett u~d die Ufer nicht gefährdet sowie der 
geregelte Wasserabfluß und die Instandhal
tung der Gewässer nicht behindert werden 
können. Die Räte der Kreise können in der 
für die Instandhaltung erforderlichen Breite 
Uferstreifen durch Beschluß festlegen. Sie 
können dazu Verbote und Nutzungsbeschrän
kungen erlassen sowie erforderliche Aufla
gen erteilen. 

Anmerkung: Das Verfahren zur Festlegung 
von Uferstreifen ist in der 3. DVO zum Was
sergesetz - Schutzgebiete und Vorbehaltsge
biete - (Reg.-Nr. 1.3.) geregelt. 

(3) Die Gewässernutzer sind verpflichtet, auf 
Verlangen des Instandhaltungspflichtigen die 
Ausübung ihrer Nutzung vorübergehend ganz 
oder teilweise einzustellen, soweit es zur 
Durchführung der Instandhaltung und des 
Ausbaues notwendig ist. 

Bodens, die Aufforstung erosionsgefährdeter 
Fllichen, die Instandhaltung und der Ausbau 
der Oberflachengewässer, die Errichtung, der 
Betrieb und die Instandhaltung von Rückhal
tebecken, Talsperren und Speichern, Umflu
tern, Flutungspoldern und Deichen. 
(2) Die Betriebe sind verpflichtet, die erfor
derlichen Maßnahmen -.zum Schutz ihrer An
lagen vor Hochwasser und anderen schädi
genden Einwirkungen des Wassers zu treffen, 
um Störungen in der Produktion und Schä
den zu vermeiden. 

§ 35 
Verantwortung für Hochwasser
und Küstenschutzanlagen 
(1) Die Errichtung, die Instandhaltung und 
der Betrieb von Anlagen, dle dem gesell
schaftlichen Hochwasser- oder Küstenschutz 
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dienen, sind Atdgaben der Wasserwirtschafts-
direktionen. -
(2) Die Errichtung, die Instandhaltung und der 
Betrieb von Anlagen, die ausschließlich dem 
Schutz einzelner betrieblicher Objekte oder 
Anlagen vor Hochwasser, Sturmhochwasser, 
Eisgefahren oder Auswirkungen von Stark
niederschlägen dienen (betrieblicher Hoch
wasser- und Küstenschutz), obliegen den 
Rechtsträgern oder Eigent0mern der zu 
schützenden Objekte oder Anlagen. 
(3) Hochwasser- und Küstenschutzanlagen, 
insbesondere Deiche mit ihren Vorländern und 
Dünen, dürfen nicht beschädigt oder zweck
entfremdet genutzt werden. 

"0 n. § 35 de~ \ as · ·rge. 'bes: 
§ 50 
Der gt sc' lschaftlichr H11chwas~er und Kil
stensc:hu z umfaUt die Errichtung, die Instand
h;,ltung unrl den Beln b von Tal~perren, Spei
chern, RLckhalt hcck n, n ich n und anrteren 
Hochwa s~rschutamla '('n, sow 1t ic f' r den 

ompl xc n Schutz d~s Lebens der Burizer und 
thr>s [)('r onltche".l J::1g ntums, des sozialisti
schen F 1sentums, d..:r g sPII cha(llichen Pro
duktion nd d<'r Kulturgü t r auf Grunri der 
Ober eh\\ mmll!'g. h uf1gk lL und des Grades 
der Gefährdung t: 1 forclerHch ind. 

51 
(l) Die Errichtung, Veranderung oder Besei
tigung von Horhww,ser- und Küstenschutz
a lag• broürfon d( r Zustimmung der Staat
hch•>n G<>wasserauf icht der Wasserwirt
schaft direktlon, § 17 Abs. 3 des Wasserge-

tzes n wtE die §§ 21 Abs. 1, 25 Abs 1 und 26 
dieser Durchfuhrungsverordnung gelten ent
<;pr chend. 
(2) E ür die Errichtung, <l n Beln b und die 
ln">lan hal urg von Hochwas. rschutz;i.nlagen 
gc ten § 4 Buc!Lstabcn a bts c und g und § 47 
en tsprcchend. 

§ 52 
(l Auf D ichen und Ihren beiderseitigen 
Schut7strcifen sind 

da Pflanzen von Baumen und träuchern, 
die Entfernung der Grasnarb , 
die Errichtung von Bnuwt rk n und Ein
friedung n, 
das S tz n von Ia ten, Grenz- und son-

1gc:>n Merkzeichen, 
.ehe Gcflugelbaltung, 
das Weiden von Vieh, mit Ausnahme der 
Schnfhutung, 

verboten. Unumi;i:angliche Ausnahmen sowie 
rlas A.nlegen von Gräben und die Vornahme 
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von Abgrabungen in der Nähe von Deichen, 
das Herstellen von Kreuzungsbauwerken und 
Deichrampen, das Anlegen von Überfahrten 
un<l -wegen sowie die Verlegung von Leitun
gen bedürfen der Zustimmung der Staatlichen 
Gewässeraufsicht der Wasserwirtsr.haftsdi
rektion. § 17 Abs. 3 des Wassergesetzes gilt 
entsprechend. 
(2) Da Lagern von Stoffen und Gegenständen 
auf od r an den Deichkörpern ist ve rboten, 
soweit es nicht für Instandhaltungsmaßnah
men erforderlich ist. 
(3) Das Betreten der Deiche, das Fahren, Rei 
ten und Viehtreiben auf den Deichen sind 
verboten. Au.snahmen sind nur dort zuläs
s ig, wo der De1dl als öffentlidler V/eg aus
gebaut ist. 
(4) De1dlüberfahrten und Deichseharten s ind 
durch den Instandhaltungspflichtigen der Zu
fahrtswege ln zweckentsprech nrler Weise zu 
befestigen und in diesem Zustand zu erhalten. 
Obertnebsstellcn sind zu befestigen und m it 
abnehmbaren Schutzgeländern zu versehen. 
(5) Die Grasnarbe der Deiche ist durch den 
Instandhaltungsp!lichtigen regelmfißig zu 
pflegen. 
(6) I-' ür Küstenschutzanlagen, insb sondere 
für Dunen und Seedeiche, gelten die Ab
sätze l bis 5 ent prechend. 

§36 
Hochwassergebiete und Deichschutzstreifen 
(1) Durch die Räte der Bezit'ke sind die Ge
biete zwischen Wasserlauf und Deich oder 
Hochufer sowie weiit.ere Gebiete, die bei 
Hochwasser häufig überstaut, durchflossen 
oder für die Hochwasserentlastung und -rück
baltung beansprucht werden, und die Deiche 
als Hochwasser,gebiete durch Beschluß festzu
legen. 
(2) Die Räte der Bezirke können Deich
schutzstreifen für die Instandhaltung und die 
Hochwasserabwehr durch Beschluß festle
gen. 
(3) Für Hochwassergebiete und Deichschutz
streiten gelten Verbote und Nutzungsbe
schränkungen. Die Räte der Bezirke können 
dazu erforderliche Atdlagen erteilen. 

Anmerkung . Das Verfahren zur f'es.legung 
von Hochwassergebieten sowie Deichschutz
streifen is t In der 3. DVO zum Wasserg etz 
- Schutzgebiete und Vorbehaltsgeblete -
(Reg.-Nr. 1.3 .) geregelt. 

1. DVO zu § 36 des Wassergesetzes: 
§ 53 
(1) In Hochwassergebieten sind 



das Lagern von Wasserschadstoffen und 
a.bschwemmbaren Stoffen, 
der Anbau von Sonderkulturen der Land
wirtschaft, 
das Anlegen von Silos, stationären Melk
anlagen und Lagerhallen 

verboten 
(2) In den Teilen der Hochwassergebiete, die 
vom Hochwasser durchflossen werden kon
nen (Hochwasserabfluß~eb1ete), sind durubet 
hinaus 

die Errichtung und Verändc>rung von Bau
werken und bau.liehen Anlagen, soweit sie 
ni<'.ht dem Hochwasserschutz oder der 
Schiffahrt dienen, 
der Umbruch von Grilnlaad sowie der An
bau von Acke1 kul turen, 
.die Verlegung von Leitungen sowie das 
Anlegen von Verkchrswc>gt'n, 
die Errid1tung von Em[J 1edungen 
das Anlegen von Zeltplätlen und das Auf
ste11en von Wohnwagen, 
die Veränderung der Erdoberfläche, wie 
bleibende Erdaufschlüsse oder Aufschut-
1.ungen, 
das Lagern von Stoffen und Gegcnstanden 
aller Art, 
das Aufstellen von stationären Geraten 

verboten. 
(3) Unumgangliche Ausnahmen für die Ver
änderung oder BeseiUgung von Bauwerken, 
die Verlegung von Leitungen und das An
legen von Verkehrswegen, die F.rr1chtung von 
mobilen Einfriedungen, das vorübergehende 
Ablagern abschwemmbarer Stoffe und das 
vorübergehende Aufstellen stahonarer Gerate 
bedürfen der Zustimmung der Staatlichen Ge
wässeraufsicl1t der Wasserwirtschaftsdirek
tion. 
(4) In Hochw.asseq~cbieten dart außerhalb der 
Hochwassernbflußgeblcte 

das Anlegen von Zeltplatzen, 
die Veränderung der ~rdobcrtläche, wle 
bleibende Erdaufschlüsse oder Aufschüt
tungen, 
der Umbruch von Grünland sowie der An
bau von Ackerkulturen 

erfolgen, wenn ,die Zustimmung der Staatli
chen Gewfis. eraufsicht der Wasserwirtschafts 
direktion erteilt wurde. 
(5) Filr die Zustimmungen i;tlt § 17 Abs 3 df' 

r s ergesetzes entsprechend . 

§ 3'7 
Küstenschutzgebiete 
(1) Durch die Räte der Bezirke sind für die 
Gebiete an der Küs,te, die durch Einwirkun
gen der See In ihrem Bestand gefährdet sind, 

3 Wasse[reeht 

Wassergesetz 1.1. 

Küstenschutzgebiete durch Beschluß festzule
gen. In die Küstenschutzgebiete sind der Vor
strand, der Strand, die Dünen und Steilufer 
einschließlich eines dahinter gelegenen Strei
fens, die Seedeiche und der Küstenschutz
wald einzubeziehen. 
(2) Für Küstenschutzgebiete gelten Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen. Die Räte der 
Bezirke können da-zu erforderliche Auflagen 
N I eilen. 

Anmerkung: Das Verfahren zur Festlegung 
von Küstenschutzgebit len ist in der 3 DVO 
zum Wri ·sergesetz - Schutzgebiete und Vorbe
haltsgeb1ete - (Reg.-Nr. 1.3.} geregelt. 

1. D"O zu§ 37 des Wassergesetzes: 
§ 54 
(1} In das Kü tenschutzgebiet ist grundsätz
lich an der Außenküste ein 200 m und an der 
Boddcnküste ein 100 m breiter Streifen einzu
beziehen. 
(2} Der Streifen des Küstenschutzgebietes be
gmnt 

an der Außenküste bei Hoch- und Steil
ufern an .der oberen Klilfkante und bei 
Flachküsten an der Mittelwasserlinie, 
an der Boddenküste einschließlich der 
Haff- und Sundküste an der Mittelwasser
linie. 

(3) Werden Flachküsten gegen Sturmhoch
wasser durch Seedeiche geschützt, erstreckt 
sich der Str.cifen landcinwart.s bis zum b111-
nenseitigen Deichfuß bzw. Deichschutzstrei
fen. 

t55 
(I) In Küstenschutzgebieten sind die Errich
tung und Veränderung von Bauwerken und 
baulichen Anlagen, soweit sie nicht dem 
Schutz der Kuste dienen, verboten. 
(2) In Küstenschutzgebieten bedürfen 

die Durchführung von Meliorationen, 
die Durchführung forstwirtschaftlicher 
Mailnahmen, 
die Vei-irnderung der Erdoberfläche, wie 
bleibt•nde Erdaufschlüsse oder Aufschüt
tungen, 
das Setzen von Pegeln, Schi!fahrtszeichen, 
Festpunkten und sons ipen Merkmalen 

der Zu timnnmg der Stantlichc.n Gcwdsser
anfsicht der Wasserwirlschaftsdirek ion. 
(:i) Unumgängliche Ausnahmen für die Er
richtung, Veränderung oder Beseitigung vnn 
Ba'uwerk n und baulichen Anlagen für wirt
schaftliche Zwecke bedürfen d,,r Zust1mmu11g 
der Staatlichen Gewässeraufsicht der Wassi->r
wirtschaftsdirektion. 
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(4) Für die Zustimmungen gilt § 17 Abs. 3 des 
Wassergesetzes entsprechend. 

§ 38 
Sd>.utz vor schädigenden Einwirkungen 
des Wassers 
(1) Die Rechtsträger, Ei.gentümer oder Nut
:i:ungsberechtigten v,on Bodenflächen und 
Grundstücken haben gegen die bodenabtra
gende Wirkung des Wassers geeignete Maß
nahmen durchzuführen. 
(2) Der natilrl'iche oberirdische Abf,luß von 
W,asser außerha1b eines Gewässers darf nur 
verändert werden, wenn dadurch staaNiche 
Interessen nicht beein.trächU.gt werden und 

VIII. 
Nutzung von GrUDdetücken und Anlagen 
für wasserwlrtschaftlidJe Maßnahmen 
und En&schädigung 

§39 
Wasserwl~cbaftlicbe Vorbebaltsgeblete· 
Zur Sicherung künftiger Standorte von Tal
sperren, Rückhaltebecken, Hochwasserschutz
anlagen und Fernwasserleitungen haben die 
Räte der Bezirke wasserwirtschaftliche Vor
beha.ltsgeblete durch Beschluß festzulegen. Sie 
können dazu Venbot-e und NutzungsbesclJ.rän
kungen erlassen sowie erforderliche Aufla
gen eI'teilen. 

Anmerkung· Das Verfahren zur Festlegung 
von wasserwirtschaftlichen Vorbehaltsgebie
ten ist in der 3. DVO zum Wassei:-gesetl. 
- Schutzgebiete und Vorbehal!sgcbiete -
(Reg.-Nr. 1.3.) geregelt,. 

§ 40 
Nubupg UDd Inanspruchnahme 
von Grundstücken 
(1) Zur 
a) F tleg;ung von Trlnkwasserschutzgebieten, 

Trlnkwa ervorbehallsgeblct.en, Uferstrei
fen, Hochwas ergebieten, Deichschutzstrei
fen, Küstenschutz.gebieten und wasser
wirtschaftlichen Vorbehaltsgebieten kann 
durch die Räte der Kreise und Bezirke, 

b) Durchführung der In.standhBJltung und des 
Ausbaues der Gewässer kann durch die 
Wasserwirtschaftsdirektionen, das Wasser
straßena.ufslchtsamt der Deutschen Demo
kratischen Republik, das Seefahr.tsamt der 
Deutschen Demokratischen Republik oder 
die Räte der Kreise entsprechend ihrer 
Verantwortung gemäß § 32 Abs. 1 sowie 
für Maßnahmen des H-0chwasser- und Kü-
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anderen Rechtsträgern, Eigentümern und Nut
zungsberechtigten von Bodenflächen und 
Grundstücken sowie Oewässernutzern keine 
Nachteile entstehen. Darin eingeschlossen sind 
Maßnahmen, die zur Erhöhung des Hochwas
serabflusses, besond-ers in Vorgebirgs- und 
Gebirgslagen, führen können. 

1. DVO zu § 38 des Wassergesetzes: 
§ 56 
Zu den Maßnahmen gegen die bodenabtra
gende Wirkung gehören die ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung und zweckmäßige Nutzung 
des Bodens sowie die Durchführung agrotech
nischer Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

st.enschutzes gemäß § 35 Abs. 1 durch die 
Wasserwirtschaftsdirektionen, 

c) Errichtung, zum Betrieb und zur Instand
haltung von öffentlichen Wasserversor
gungs- und Abwasseranlagen kann durch 
<die Versorgungsträger 

die Einhaltung von Nutzungsbedingungen, die 
Einräumung eines zeitlich begrenzten oder 
dauernden Mitnutzungs- oder Mitbenut
zungsrechtes, der ze}tweiUge oder dauernde 
Entzug, die Übertragung von Eigentumsrech
ten oder der Rechtsträgerwechsel für Grund
stücke, Gewässer, Gebäude und Anlagen (im 
folgenden Nutzungsänderung genannt) ver
langt werden. Nutzungsänderungen sind zwi
schen den Beteiligten vertraglich und, soweit 
in Rechtsvorschriften nichts anderes geregelt 
ist, gegen Entgelte festzulegen. 
(2) Nutzungsbedingungen für Gebiete gemäß 
Abs. 1 Buchst. a bedürfen keiner Vereinba
rung. Die Bestimmungen zum Schutz des land
und forstwirtschaftlichen Bodens und zur Si
cherung der sozialistischen Bodennutzung 
blei•ben unberührt. 

Anmerkung: Z . Z. gilt. die BodennutzungsVO 
(nuswgsw unter Reg. Nr. 8.1.) . -

(3) Das Entgelt für Nutzungsänderungen um
faßt auch den Ausgleich von wirtschaftlichen 
Nachteilen. Es Ist grundsätzlich In Geld zu 
gewähren. Kapazitäts- oder Naturalersatz 
wird gewährt, soweit das In Rechtsvorschrif
ten vorgesehen ist oder vereinbart wird. 
(4) Kommt kein Vertrag gemäß Abs. 1 zu
stande, können die Rechte der Nutzer, Eigen-



tümer oder Rechtsträger an Grundstücken, 
Gewässern, Gebäuden und Anlagen durch die 
zuständigen Staatsorgane beschränkt oder ent
zogen werden. 
(5) Für die ErmLttlung der wirtschaitlichen 
Nachteile gemäß Abs. 3 und für die Beschrän
kung -Oder den Entzug gemäß Abs. 4 sind die 
bergrechtllchen Bestimmungen entsprechend 
anzuwenden. 

Ul 
Einmalige Entscbll.dlgung 
(1) Entstehen bei Betrieben, bei Eigentümern 
oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
oder bel Bürgern im Zusammenhang mit der 
ErtellWlg, der Änderung oder der Aufhe-

IX!. 
VerantwortllcbkeH und Verwal&ungsmaßnabmen 

1142 
Ordnungsstrafbestimmungen 
(1) Wer vorsätzhlch oder fahrlässig 
a) Gewässer ohne oie gemäß § 17 erforderH

che Genehmigung oder Zustimmung nut:zit, 
b) die in Genehmigungen oder Zustimmun

gen gemäß § 17 erteUten Auflagen und Be
dingungen sowie Auflagen gemäß §§ 5 
Albs. 1 ,und 26 Abs. 2 nicht einhält, 

c) seiner Anzeigepflicht gemäß § 28 Abs. 1 
nicht nachkommt, 

d) den FestJegungen und Verpflichtungen der 
Vorsitzen.den der Räte der Bezirke oder 
Kreise zur Sicherung der Wasserversor
gung gemäß § 22 Abs. 2 nicht nachkommt, 

e) entgegen § 24 Wasser in Wasserversor
gungsanlagen oder Gewässer durch feste 
Stoffe, Flüssigkeiten oder Gase nachteilig 
beeinflußt oder entgegen § 25 Wasserschad
stoofe in Gewässer oder in öffentliche Ab
wasseranlagen einbringt oder Wasser
:schadstoffhavarien nicht bekämpft, 

f) seine Instandhaltungspflicht an Gewässern 
und w.asserwlrtschaftlichen An.lagen ver
letzt, 

g) ein Gewä.sserbett, Ufer, Anlagen des Hoch
wasser- und Küstenschutzes oder andere 

, wasserwlrtsch~tliche Anlagen beschä
digt, 

h) Arulagen des Hochwasser- uno Ktlsten
schutlzes oder andere wasserwirtschaftliche 
AnJagen ohne Berechtigung betritt oder 
bedient, 

1) Verboten, Nutzungsbeschränkungen oder 
Aufl.agen In Vorbehalts- und Schutzgebie
ten gemäß § 29 Abs. 2, § 33 Abs. 2, § 36 
Abs. 3, § 37 Abs. 2 und § 39 nicht nach
kommt, 
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bung von Genehmigungen oder Zustimmun
gen gemäß § 18 Abs. 2 wirtschaftliche Nach
teile, sind diese durch eine einmalige Ent
schädigung auszugleichen, soweit nicht die 
Bestimmungen über Folgeinves,titionen anzu
wenden sind. 
(2) Zum Ausgleich ist derjenige verpf.lichtet, 
dem eine Genehmigung oder Zustimmung er
teillt, dessen Genehmigung oder Zustimmung 
geändert oder aufgehoben wurde oder durch 
dessen Maßnahme wktschaftlldle Nachteile 
entstehen. 
(3) Die Entschädigung ist zwischen den Betei
ligten zu v:ereinbaren. Kommt keine Verein
barung zustande, entscheidet das Gericht oder 
V.ertragsgericht. 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 M bis 500 M belegt werden. 
(2) Eine Ordnungsstrafe bl.s zu 1 000 M kann 
ausgesprochen werden, wenn durch eine vor
sätzliche Ordnungswidriigke~t gemäß Abs. 1 
1. ein größerer Schaden verursacht wurde 

oder hätte verursacht werden können, 
2. die gesellschaftlichen Interessen grob miß

achtet wurden, 
3. die staatliche oder öffentliche Ordnung und 

Sicherheit beeinträchtigt wurden oder 
4. wenn eine vorsätzliche Ordnungswid-rig

keit aus Vorteilsstreben oder wiederr.olt 
•innerhalb von 2 J&hren begangen und mit 
Ordnun,gsstrafe geahndet wurde. 

(3) Wer vorsätzlich' oder fahrläs8ig Wasser in 
Wasserversorgungsanlagen oder Gewässer mit 
Krankheitserregern oder in erheblichem Um
fang mit Wasserschadstoffen verunreinigt 
oder eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Nutzbarkeit der Gewässer herbeifilhr.t, kann 
mit einer Ordnungsstrafe bis zu 10 000 M be
legt wer,den. 
(4) Die Durchführ,ung des Ordnungsstrafver
fahrens obliegt den Leitern der Staatlichen 
Gewässeraufsicht, den Vorsitzenden der örtli
chen Räte, den Direktoren des Wasserstraßen
auf.sichtsamtes der Deutschen Demokratischen 
Republik und des Seefahrtsamtes der Deut
schen Demokratischen Republik im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit. 
(5) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten 
gemäß Abs. 1 sind die ennächUgten Mitarbei
ter der Wasserwiru d'laftsdlrekttoneri, der ört
lichen Räte, des Wasserstraßenaufsichtsamtes 
der Deutschen Demokratischen Republik und 
des Seefahrtsamtes der Deutschen Demokra
tischen Republik befugt, eine Verwarnung mit 
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Ordnungsgeld von 1 M bis 20 M auszuspre-
chen. -
(6) Für die Durchführung des Ordnungs.s.traf
verfahrens und den Ausspruch von Ordnuogs
strafmaßnahmen gilt <las Gesetz vom 12. Ja
nuar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
wlidrigkeiten - OWG - (GB!. 1 Nr. 3 S. 101). 

Anmerkung: Das OWG ist auszugsw. unter der 
Reg.-Nr. 9.2. abgedruckt. 

§43 
Finanzielle Sanktionen 
Bei Verstößen gegen Rechtspflichten zur ra
tionellen Wasserverwendung und zum Schutz 
der Gewässer können auf der Grundlage von 
Rechtsv,orschriften finanzielle Sanktionen er
hoben werden. 

Anmerkung; Finanzielle Sanktionen sind in 
der 2. DVO zum Wasserges tz - Abwasser
geld und Wassernutzungse11tgelt (Reg.
Nr 1.2.) geregelt. 

§ 44 
Zwangsgeld 
(1) Die Leiter der Staatlichen Gewässeraul
slcht können zur Durchsetzung von Autlagen 
gemäß § 5 Abs. 1, § 17 Abs. 3, § 26 Abs. 2, die 
Vorsitzenden der Räte der Kreise zur Durchset
zung der Auflagen gemäß § 29 Abs. 2, § 33 
Abs. 2, § 36 Abs. 3, § 37 Abs. 2, § 39 und die 
Direktoren ,des Wasserstraßenaufslchtsamtes 
der Deutschen Demu1,ratischen Republik und 
des Seefahrtsamtes der Deutschen Demokrati
schen Republik zur Durchsetzung der Aufla
gen gemäß § 17 Abs. 3 Zwangsgeld testsetzen. 

X , 
Beschwerderegelungen 

§ 45 
(1) Entscheidungen gemäß § 6 Abs. 1, §§ 16 bis 
19 , § 26 Abs. 2, § 32 Abs. 4 und § 44 Abs. 1 ha
ben schriftlich zu er.gehen und eine Rechts
mittel,belehrung 1JU enthalten. Sie sind den 
ße1)roffenen durch AushändlgUilg oder Zu
sendung bekanntzugeben. 
(2) Gegen die im Abs. 1 genannten Entschei
dungen kann Beschwerde eingelegt werden. 
Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 
4 Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
schriftlich unter Angabe der Gründe bei dem 
Organ einzulegen, das die Entscheidung ge
troffen hat. Über die Beschwerde ist inner
halb von 4 Wochen nach ihrem Eingang zu 
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Zwangsgeld kann gegenUber 
a) Betrieben bis zu 50 000 M 
b) gegenüber Bürgern bis zu 5 000 M 
festgesetzt werden. 
(2) Die Höhe des Zwangsgeldes Ist -unter Be
riicksich ti-gung der Bedeutung der Auflagen
erfüllung un-d der Schwere der Pflichtverlet
zung, bei Betrieben auch der W;irk\lngen auf 
die Fonds, festzusetzen. 
(3) Die Anwendung des Zwangsgeldes ist vor
her schrifblich anzudrohen. Die Androhung 
muß enthalten: 

die genaue Bezeichnung der Handlung, de
ren Durchführung erzwungen werden soll, 
die Frist, innerhalb der die Handlung 
durchgeführt werden soll, 
die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes. 

(4) Zwangsgeld kann für die gleiche Pflicht
verletzung wiederholt festgesetzt werden. Die 
Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. 
(5) Zwangsgeld ist vollstreckbar. Die Voll
streckung gegen Schurldner Jm Bereich der so
zialistischen Wirtschaft ist auf Antrag der zur 
Festlegung von Zwangsgeld gemäß Abs. 1 Be
rech ti-g,ten an die kontoführende Bank d,urch 
Abbuchung der Foroerung vom Konto des 
Zwangsgeldsch.uldners vorzunehmen. Die 
Vohlstreckung gegen Schuldner außerhalb des 
Bereiches der sozialistischen Wirtschaft rich
tet sich nach den hierfür geltenden Rechtsvor
schriften. 

A nmcrkung; 7,. Z. gilt die V0 vnm ll. I 2 tnnn 
über die Vollstl' clwng \\<'!,:<·n Ge>ldfur,icrun
gen der Staatsorgane und staat.11chen Einri h
lu111;cn (GBl. II Hl69 Nr. 6 S. 6IJ. 

entscheiden. Wird der Beschwe11de nicht oder 
nicht in v-0llem Umfang stattgegeben, ist sie 
innerhalb dieser Fr.ist dem gemäß Abs. 5 Ent
scheidungsbetugten zuzuleiten. Der Be
schwerdeführer Ist davon zu informieren. Der 
Entscheidungsbefugte hat innerh.alb weit~rer 
4 Wochen endgültig ~u entscheiden. 
(3) Kann in Ausnahmefällen eine Entschei
dung innerhalb der Frist nicht getroffen wer
den, ist rechtzeitig ein Zwischenbescheid un
ter Angabe cler Gründe sowie des voraussicht
lichen Abschlußtermins 2:u geben. 
(4) Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. Die für die Beschwerdeentscheidung 
Zuständigen können die Durchführung der 



ausgesprochenen Maßnahmen bis zur endgülti
gen Entscheidung aussetzen. 
(5) Im einzelnen sind zur Entscheidung über 
Beschwerden befugt: 
a) über Beschweroen gegen Entscheidungen 

der Staatlichen Gewässeraufsicht die Lei
ter der übergeordneten Staatlichen Gewäs
seraufsi cht, 

b) über Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Staatlichen Gewässeraufsicht des Mi
nisteriums für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft der Minister, 

c) über Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Vorsitzenden der Räte der Kreise die 
Vo·rsitzen-d~m der Räte der Bezirke, 

d) über Beschwerden gegen Entscheidungen 
der Direktoren des Wasserstraßenaufsichts
amtes der Deutschen Demokratischen Re
publik und des Seefahrtsamtes der Deut
schen Demokratischen Republik der Leiter 
der Hauptabteilung Binnenschiffahit und 

XI. 
Obergangs- und Schlußbestimmungeo 

§46 
Obergangsbestbnmuogen 
Auf Grund früherer wasserrechtlicher Vor
schriften getroffene Entscheidungen behalten 
ihre Gültigkeit. Vor Inkrafttreten dieses Ge
setzes bestehende Nutzungen unterl~egen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Schlußbestlmmuogen 
0 47 
(1) Der Ministerrat sowie der Minister für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft erlassen 
die zur Durchführung dieses Gesetzes erfor
derlichen Rechtsvorschriften. 
(2) Der Ministerrat kann die im § 6 festgelegte 
Zuständigkeit für die Instandhaltung, den 
Ausbau und den Betrieb der in der Anlage 
genannten Wasserstraßen ändern. 
(3) Erfordern gesamt-staatliche Belange, Kata
strophen oder andere Gefahrensituationen be
sondere Maßnahmen, kann der M-inisterrat 
die dazu notwendigen Rechtsvorschriften er~ 
lassen oder andere Staatsorgane da.mit be
auftragen. 

§ 48 
(1) Dieses Gesetz tritt am l. Oktober 1982 in 
Kraft. 

1 nm · 1 ur,g Die! 1 DVO tr 1L am 1. 10. J 982 
in Krült. 
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Wasserstraßen bzw. der Leiter der Haupt
verwaltung des Seeverkehrs im Minfate
rium für Verkehrswesen. 

(6) Entscheidungen über Beschwerden haben 
schrHtlich zu ergehen, sind zu begründen und 
den Beschwerdeführern auszuhändigen oder 
zuzusenden. 

1. OYO zu § 45 des Wassergesetzes : 
§ 57 
{l ) Entscht!ldungt'n der Staatlichen Gewässer
aufsich t _g•m,iB §§IH Abs.1, 2 1 Abs.3, 38 
Abs. :i • !i! 1\bs. 1, 52 Abs.l, :i3 Abs:itzl' 3 und 
4 und :i:i Abs:it7.e 2 unrl :l haben schriftlich zu 
crgrhcn unrl eine Red1tsmitldbclt•hrung zu 
enl l1allt•n Sie sincl den Betroffenen durch 
/\u.,h, ndigung oder Zusendung bekanntzuge
ben. 
(2) Ft.ir Bcsc:hw,•rdcn gilt § 45 Absätze 2 bis B 
cks Was· •rgcselt.1:s. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a) das Gesetz vorn 17. April 1963 über den 

Schutz, die Nutzung und die Instandhal
tung der GewäS1Ser und den Schutz vor 
H-0chwassergefahren - Wassergesetz -
(GBL I Nr. 5 S. 77) iin der Fassung des An
passungsgesetzes vom 11. Juni 1968 (GEL I 
Nr. 11 S. 242), des Landeslwlturgesetzes 
vom 14. Mal 1970 (GRI. I Nr.12 S. 67) und 
des 2. Str.afrechtsänderungsgesetzes vom 
7. April 1977 (GBl. I Nr.10 S . 100), 

b) die Er6te Durchführungsverordnung vom 
17. April 1963 zum Gesetz über den Schutz, 
die Nutzung und die Instandhaltung der 
Gewässer und den Schutz vor Hochwasser
gefahren - Wassergesetz - (GBJ. II Nr. 43 
S. 281) in <ler Fassung der Verordnung vom 
24 .• Juni 1971 über die Neufassung von Re
gelungen über Rechtsmittel gegen Ent
scheidungen staatlicher Organe {GBI. II 
Nr. 54 S. 465), 

c) die Zweite Durchführungsverordnung vom 
16. Dezember 1970 ·zum Wassergesetz - An
wendung ökonomischer Regelungen für die 
Reinhaltung der Gewässer und zur ratio
nellen Nutzung des Grund- und Oberflä
chenwassers - (GBL. II 1971 Nr. 3 S. 25), 

d) die Verordnung vom 15. Dezember 1980 zur 
Anderung der Zweiten Durchführungsver
ordnung zum Wassergesetz - Anwendung 
ökonomischer Regelungen für die Reinhal-
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tung der Gewässer und zur rationellen 
Nutzung des Grund- und Oberfilächenwas
sers - (GBl. I 1981 Nr. 7 S. 85), 

e) die Anordnung vom 5. März 1968 über die 
Zulassung und Tätigkeit ehrenamtlicher 
Helfer der Gewässeraufsicht (GBl. II 
Nr. 28 S. 133), 

f) der § 1 letzter Satz und § 3 der Anordnung 
vom 22. Mai 1969 über Vorbereitung, Bau, 
Betrieb und Instandhaltung sowie Außer
betriebsetzung industrieller Absetzanlagen 
(GBl. II Nr. 47 S. 297), 

g) die Verordnung vom 11. Juli 1974 üb~r die 
Festlegung von Schutzgebieten für die 
Wasserentnahme aus dem Grund- und 
Oberflächenwasser zur Trinkwassergewin
nung (GBL I Nr. 37 S. 349), 

h) der § 3 der Anordnung vom 1. Dezember 
1976 zur Gewährleistung der wirtschaftli
chen Wassernutzung und zur Auszeichnung 
wasserwirtschaftlich vorbildlich arbeiten
der Betriebe (GBl. I 1977 Nr. 4 S. 22), 

l) die Verordnung vom 15. Dezember 1977 
Uber den Umgang mit Wasserschatlstof
fen - Wasserschadstoffverordnung 
(GBl. I 1978 Nr. 3 S. 50), 

j) die Verordnung vom 15. Dezember 1977 
über die Staatliche Gewässeraufslcht 
(GBl. I 1978 Nr. 3 S. 52). 

(3) § 28 des Gesetzes vom 14. Mail 1970 über 
die planmäßige Gestaltung der sozialistischen 
Landeskultur in der Deutschen Demokrati
schen Republik - Landeskulturgesetz 
(GBl. I Nr. 1.2 S. 67) erhält folgende Fassung: 

.. , 28 
Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 
sind Wassergewlnnun.gsgeblete vor Verunrei
nigung un<l Minderung ihrer Ergiebigkeit zu 
schützen. Dazu sind durch die Kreis- oder 
Bezirkstage für Gebiete, die der Trinkwas
sergewinnung dienen, Trinkwasserschutzge
blete und für Gebiete, die Im Rahmen lang
fristiger Konzeptionen zur Trinkwasserge
winnung vorgesehen sind, Trinkwasservor
behaltsgebiete durch Beschluß festzulegen 
für die Verbote und Nutzungsbeschränkunge~ 
gelten. Die Räte der Kreise bzw. Bezirke 
können dazu erforderliche Auflagen ertei
len." 

Anmerkung : Das Landeskulturgesetz ist 
auszugsw. unter der Reg.-Nr 1.4. abgedruckt . 
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Anlage 
zu § 6 Abs. 1 vorstehenden Gesetzes 

1. Binnenwasserstraßen 

Efüe 
Saale 
Mittellandkanal 
einschließlich Abstiegskanal 
von Buchhorst bis zur Mündung 1n die Elbe 
Elbe-Havel-Kanal 
einschließlich Altkanä1le 
Pareyer Verbindungskanal 
Untere Havelwasserstnaße 
einschließlich Nebenwasserstraßen, 
seenartlgen Erweiterungen und 
Großen Wannsee 
Potsdamer Havel 
mit Schwielowsee und 
G,lindowsee 
Haveilkanal 
Obere Havelwasserstraße 
einschließlich Malzer Kanal, 
Voßkanal und Nebengewässer 
Müritz-Havel-Wasserstraße 
mit Rheinsberger Gewässern 
Müri tz-Elde-Wasserstraße 
Störwasserstraße 
Peenefluß 
Spree-Oder-Wasserstraße 
mit seenar.tigen Erweiterungen, Stichkanälen, 
Häfen und Alte Spree, Ruhlebener Altarm, 
Faule Spree, Spree-Kanal, Müggelspree und 
Gosener Graben 
Rüdersdorfer Gewässer mit Löcknitz 
Teltow-Kanal un<l Britzer Zweigkanel 
mit Glienicker Lake, Griebnitzsee 
und Grlebnitzkanal einschlleßllch 
Häfen und Stichkanäle 
Berlln-Spandauer-Schiftahrtskanal 
mit Fahrt zum Westhafen, Alte Fahrt 
elnschließllch Häfen 
Westhafen-Kanal 
Charlottenburger Verbindungskanal 
Landwehrkanal 
Spandauer Havel 
mJt Tegeler See, Mühlengraben (Spandau) 
und Zitadellen-Graben(Spandau) 
Dahme-Wasserstraße 
Oder-Havel-Wasserstraße 
mit Nebengewässern und 
Stichkanälen sowie Finowkanal 
Oder 
Westoder 
Hohensaaten-Friedrichsthaler-W.asserstraße 
mit Schwedter Querfahrt 
Weiterhin sind zugeordnet: 
Freiarchen, Winter- un<l Werk.bäten, Altarme, 
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Umfluter, Koppel- und Liegestellen, Schleu
sen und Schleusenkanäle 

2. Seewasserstra.ßen 
Fahrwasser und Reeden mit Ausnahme von 
Teill.en der Gewässer, die anderen Rechtsträ
gern zur Nutzung überlassen worden sind, im 
Bereich der 

1.2. 
2. Durchführungsverordnung 
zum Wassergesetz 

Seewasser.straße „ Wismarbucht" 
Seewasserstraße „ W arnow" 
Seewasserstraße „Gewässer um Rügen und 
Boddengewässer" 
Seewasser.straße „ Peenestrom und OderhaU ~ 

-Abwassergeld und Wassernutzungsentgelt -

vom 2. Juli 1982 (GBI. I Nr. 26 S. 485) 

Auf Grund des § 47 Abs. 1 des Wassergesetzes 
vom 2. Juli 1982 '(GBl. I Nr. 26 S. 467) wird 
folgendes verordnet: 

Abwassergeld 
§1 
(1) Bel Ver tößen gegen 17 Abs. 1 des WM
ser1esetzes und bei Überschreitung von Gr nz
wetien g mäß § 27 Abs. 3 des Wasserges tzes 
w rd vom Gewäs rnutzer und b l Verstöß n 
gegen § 24 de Wa!i'Ser e etzes vom V rursa
cher durch Bescheid der taatllchen Gewösser
autsicht der Wasserwlrtschaflsdlrektlon Ab
wassergeld erhoben. Die Erhebung erfolgt für 
jeden Verstoß. Schadenersatz wird vom Ab~ 
wassergeld nleht b ilhrt. 

nm rkun : Da W 11s rg tt I l unt d r 
H.eg -Nr. 1 1. abgedruckt. 

(2) Wird eine Anlage gemeinsam genutzt, wird 
Abwassergeld vom Rechtsträger oder Eigen
tümer dieser Anlage erhoben. Der Rechtsträ
ger oder Eigentümer Ist berechtigt, das Ab
wassergeld dem Mitbenutzer weiterzuberech
neri, soweit dieser den Verstoß verursacht 
hat. 
(3) Das Abwassergeld ist nicht planbar und 
nicht kalkulierbar und Ist In die Selbstkosten 
aufzunehmen. 
(4) Abwassergeld wird von Bürgern nicht er
hoben. 

§2 
(1) Das Abwassergeld wird !Or die unzulässige 
Abwasserlast und grundsättUch für minde
stens I Tag oder für die In Gewässer rechts
widrig eingeleitete oder eingebrachte Schad
stoffmenge erhoben. 

(2) Abwassergeld ist aut der Grundlage der 
Kennziffernta.belle (Anlage) zu berechnen. Die 
Doppelbewertung eines Inhaltsstoffes ist nicht 
zulässig. 
(3) Stellt die Staatli'che Gewässeraufsicht im 
§ l IAbs. 1 genannte Verstöße oder Grenzwert
überschreitungen fest, Ist der Verursacher un
verzilgllch zu unterilcht 1. 

(4) D r Gewi.ls ernutzer kann bei der Staatll
dlen Gewü s raufslcht der Wasserwirtschafts
direktion eine Kontrolle über die Einhaltung 
der Rechtsvorschriften bzw. Grenzwerte bean
tragen. Die Kontrolle ist innerhalb von 2 Wo
chen durchzuführen. Ergibt die Kontrolle die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften bzw. 
Grenzwerte, entfällt die Zahlung vom Zeit
punkt de Antrages an. 
(5) Abwess rgeld kann ln doppelter Höhe er
hohan w rden, wenn dJe Meldepntcht gem ß 
§ 30 der Ersten Durchführungsverordnung vorn 
2. Juli 1982 zum Wassergesetz (GB!. I Nr. 26 
S. 477) verletzt wurde und dadurch ein größe
rer Schaden eingetreten ist oder die Sachauf
klärung erschwert wurde. 

1\11rnerkung: Die 1. DVO zum Wassergesetz ist 
in die Reg,-Nr. 1.1 eingearbeitet. 

§3 
Wenn der Verursacher für die im § 1 Abs. 1 
genannten Rechtsverletzungen nachweist, daß 
diese trotz Ausnutzung aller durch die sozia
listischen Produktionsverhältnisse gegebenen 
Möglichkeiten nicht abgewendet werden 
konnten, wird er nach Zustimmung durch 
den Rat des Bezirkes von der Zahlung des 
Abwassergeldes befreit. 
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1. Grundsätzliche Rechtsvorschrtften 

Wassernutzungsentgelt 
§4 
(1) Für die Nutzung der Gewässer durch Was
serentnahme, für die gemäß § 17 Abs. 1 des 
Wassergesetzes eine Genehmigung erforderlich 
ist, ist Wassernutzungsentgelt zu entrichten. 
Die Berechnung von Wassernutzungsentgelt 
erfolgt auf der Grundlage der Rechtsvorschrif
ten. 

Anmerkung; Z, Z. gilt die AO Nr Pr. 344 ilber 
die Wassernutzungsentgelte für Ober
flächen- und Grundwasser (Reg.-Nr 3.4) Da · 
Wassergesetz ist unter der Reg -Nr. 1.1 abge-

ruckt 

(2) Bei nicht genehmigter Wasserentnahme, bei 
Überschreitung der genehmigten Entnahme
menge oder Verlustmenge wird fUr die nicht 
genehmigte Menge eine Sanktion in Höhe von 
50 % zum Wassernutzungsentgelt durch Be
scheid der Staatlichen Gewässeraufsicht erho
ben. Die Sanktion ist nicht planbar und nicht 
kalkulierbar und ist in die Selbstkosten aufzu-
nehmen. • · 
(3) Die Entrichtung von Wassernutzungsentgelt 
begründet keinen Anspruch auf die geneh
migte Menge oder eine bestimmte Beschaffen
heit des entnommenen Wassers. 

§ 5 
(1) Die Gewässernutzer haben die entnomme
nen Wassermengen und die eingeleiteten Ab
wassermengen zu messen, die Wasserverluste 
zu errechnen und die Ergebnisse prü!fähig auf
zuzeichnen. Sofern der Gewässernutzer in be
gründeten Ausnahmefällen noch n icht in der 
Lage Ist, die erlorderllchen Messungen vorzu
nehmen, werden die Mengen auf der Grund
lage technischer Dokumentationen ermittelt. 
(2) Die Aufzeichnungen des Gewässernutzers 
sind Berechnungsgrundlage fUr das Wasser
nutzungsentgelt. Sie sind auf Verlangen der 
Staatlichen Gewässeraufsicht der Wasserwirt
schaftsdirektion zur Einsichtnahme vorzule
gen, die berechtigt ist, Angaben des Gewäs
sernutzers bis zu 2 J ahren rückwirkend zu 
prüfen. 
(3) Der Gewässernutzer hat das von ihm zu 
entrichtende Wassernutzungsentgelt selbst zu 
errechnen. Bis spätestens 31. Januar eines je
den Kalenderjahres hat der Gewässernutzer 
der Staatlichen Gewässeraufsicht der Wasser
wirtschaftsdirektion unaufgefordert eine Er
klärung in zweifacher Ausfertigung abzuge
ben. Berechnungsgrundlage ist die im voran
gegangenen Kalenderjahr entnommene Menge. 
(4) Das Wassernutzungsentgelt ist bis zum 
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31. März des laufenden Kalenderjahres zu ent
richten. übersteigt das Wassernutzungsentgelt 
für einen Gewässernutzer 50 000 M je Jahr, 
so hat dieser in der Erklärung vierteljährlich 
Abschlagszahlungen festzulegen. Zahlungster
min ist jeweils der 15. im zweiten Monat des 
Quartals. 
(5) Ist die Erklärung eines Gewässernutzers 
unrichtig oder wird keine Erklärung abgege~ 
ben, wird der zu entrichtende Betrag durch 
Bescheid der Staatlichen Gewässeraufsicht der 
Wasserwirtschaftsdirektion festgelegt. Die Re
gelung des Abs. 4 über Abschlagszahlungen ist 
anzuwenden. 
(6) Die Pflicht zur Entrichtung des Wasser
nutzungsentgeltes endet mit Aufhebun·g der 
Genehmigung einer Wasserentnahme gemäß 
§ 18 des Wassergesetzes. 

Anmerkung: Das Wassergesetz ist unter der 
Reg.-Nr . l.L abgedruckt. 

Fälligkeit, Vollstreckung, Verjährung 
§6 
(1) Abwassergeld, Wassernutzungsentgelt und 
die Sanktion gemäß § 4 Abs. 2 sind finanzielle 
Verpflichtungen gegenüber dem Staatshaus
halt. 
(2) Der in einem Bescheid gemäß § 1 Abs. 1, 
§ 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 5 festgesetzte Betrag 
ist innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des 
Bescheides oder der endgültigen Entscheidung 
über eine Beschwerde zu entrichten. Bel Ver
zug sind die Rechtsvorschriften tiber Zuschläge 
zu Abführungen an den Staatshaushalt eqt
sprechend anzuwenden. 

Anmerkung: Z, Z. gilt die VO vom 19.1.1961 
über ctie Erhebung vnn ZuschHi.e:en und Stun
dungszlnsen für Steuern, Verbrauchsabgaben, 
13eilräge zur Sozlalpfltchtverslcherung und 
andere Abführungen - ZuschlagsVO - (GB!. 
II Nr 9 S. 39). 

§ '7 
Abwassergeld, Wassernutzungsentgelt und die 
Sanktion gemäß § 4 Abs. 2 sind vollstreckbar. 
Die Vollstreckung gegen Schuldner im Be
reich der sozialistischen Wirtschaft ist nach 
Aufforderung der Wasserwirtschaftsdirektion 
durch Abbuchung der Forderung vom Konto 
des Schuldners vorzunehmen. Die Vollstrek
kung gegen Schuldner außerhalb des Bereiches 
der sozialistischen Wirtschaft richtet sich nach 
den hierfür geltenden Rechtsvorschriften. 

Anmerkung: Z. Z. gilt die VO vom 6.12. 1968 
ubt1· . llle Vullstreckung wegen Geldforderun-
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gen der Staatsorgane und staatlichen Einrich
tungen (OBI. II 1969 Nr. 6 S. 61) . 

§8 
Die Forderungen auf Abwassergeld, Wasser
nutzungsentgelt und die Sanktion gemäß 
§ 4 Abs. 2 verjähren in 1 Jahr. Die Verjän
rungsfrist beginnt am ersten Tag des Monats, 
der auf den Tag folgt, an dem die Erklärung 
bei der Staatlichen Gewässeraufsicht der Was
serwirtschaftsdirektion eingegangen ist oder 
der Bescheid erteilt wurde. 

§9 
Beschwerderegelungen 
(1) Bescheide gemäß § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 2 und 
§ 5 Abs. 5 haben schriftlich zu ergehen und 
eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. Sie 
sind den Betroffenen durch Aushändigung 
oder Zusendung bekanntzugeben. 
(2) Gegen die Im Abs. 1 genannten Bescheide 
kann Beschwerde eingelegt werden. Die Be
schwerde hat aufschiebende Wirkung. Das Be
schwerdeverfahren richtet sich nach § 45 Ab
sätze 2, 3, 5 und 6 des Wassergesetzes. 

Anmerkung: Das Wassergesetz Ist unter der 
Reg.-Nr. 1.1. abgedruckt. 

Sdtlußbestlmmungen 
§ 10 
Für die Erhebung von Abwassergeld und 
Wassernutzungsentgelt Im Bereich des Mini
steriums für Nationale Verteidigung gelten ge
sonderte Regelungen. 

§ 11 
Diese Durchführungsverordnung tritt am 
1. Oktober 1982 In Kraft. 

Anlage 
zu § 2 Abs. 2 vorstehender Durchführungsver
ordnung 

KenoziHerntabelle für Abwassergeld 

Bewertungskriterien 

1. Abfiltrierbare 
Stoffe 

2. a) BSB6 
b) CSVcr 
c) CSVMn 

3. Gesamtsalz außer 
Härtebildner 

4. Härtebildner be-
rechnet als CaO 

5. Säureverbrauch 
6. Basenverbrauch 
7. Eisen 
8. Schwermetalle, au

ßer Eisen und Gifte 
9. 01, Fett bzw. 

extra hier bare 
Stoffe 

10. bel Einleiten/Ein
bringen von 01, 
Fett bzw. extra
hierbaren Stoffen 
in die Territorial
und inneren See
gewässer der DDR 

ll. Stickstoff 
12. Phosphor 
13. Gifte und andere 

. Wasserschadstoffe 

14. Temperatur 
15. Abprodukte 

(z.B. Asche, Müll, 
Bauschutt) 

16. Landwirtschaftli
che Abprodukte 
(Jauche, Gülle) 

Abwassergeld 

0,30 M/k_g 
0,75 M/kg 0 2 
0,75 M/kg 0 2 
0,75 M/kg02 

0,03 M/kg 

0,09 M/kg 
60,00 M/Kval 

6,00 M/Kval 
6,80 M/kg Fe 

13,60 M/kg 

5,00 M/kg 

50,00 M/kg 
5,00 M/kg N 

13,50 M/kg P 

150,00 M/kg Cyanld
äqulva
lent 

0,001 M/m3 und °C 

200,00 M/mB 

100,00 M /m3 

Anmerkung: 1 kg Cyanldäqulvalent ist die 
Masse eines Giftes oder anderen Wasserschad
stoffes, die die gleiche toxische Wirkung auf 
Testorganismen ausübt wie 1 kg Cyanid. Die 
Ermittlung des Cyanldäqulvalents erfolgt 
auf der Grundlage des Wasserschadstoffkata
logs, herausgegeben vom Institut für Wasser
wirtschaft. 
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1. Grundsätzliche Rechtsvorschriften 

1.3. 
3. Durchführungsverordnung 
zum Wassergesetz 
- Schutzgebiete und Vorbehaltsgebiete -

vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 487) 

Auf Grund des § 47 Abs. 1 des Wassergeset
zes vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 467) wird 
folgendes verordnet: 

§1 
Verantwortung rür die Vorbereitung 
(1) Für die Vorbereitung der Beschlüsse für 
Gebiete gemäß den §§ 36, 37 und 39 des Was
sergesetzes sind die Räte der Bezirke verant
wortlich. 
(2) Für die Vorbereitung der Beschlilsse für 
Gebiete gemäß § 29 Abs. 2 und § 33 Abs. 2 des 
Wassergesetzes sind die Räte der Kreise ver
antwortlich. Erstreckt sich ein Gebiet auf das 
Territorium mehrerer Kreise, haben die be
teiligten Räte der Kreise die Vorbereitung 
miteinander abzustimmen. Hat das Gebiet Be
deutung für den Bezirk, ist der Rat des Be
zirkes für die Vorbereitung des Beschlusses 
verantwortlich. 

/\ nmcr\rnng . D;-,s Wns~ergesctz isl unlt.:T dL·l 
~eg.-Nr 1 1. abg(!drud,l. 

§2 
Antragstellung 
(1) Anträge auf Beschlußfassung sind beim 
Fachorgan für Umweltschutz und Wasserwirt
schaft des Rates des Bezirkes oder Kreises zu 
stellen. 
(2) Die Antragsteller haben die Beschaffung 
und Anfertigung aller für die Beschlußfassung 
erforderlichen Unterlagen zu sichern. 

§3 
Verfahren der Vorbereitung 
DB's Fachorgan Umweltschutz und Wasser
wirtschaft des örtlichen Rates hat den Antrag 
den beteiligten Staatsorganen, Betrieben und 
Bürgern bekanntzugeben und erforderlichen
falls mit ihnen zu beraten und eine Stellung
nahme beim zuständigen Wehrbezirkskom
mando anzufordern. Der Antragsteller ist ver
pflichtet, an Erläuterungen und Beratungen 
mitzuwirken. 

§4 
Beschlußfe.ssung 
(1) Der Beschluß tiber die Festlegung eines 
Gebietes gemäß § 1 hat zu enthalten: 
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Bezeichnung des Gebietes, 
Lage, Einteilung und Größe des Gebietes 
einschließlich des dazugehörigen Karten
werkes, 
Nutzungsbeschränkungen und Verbote, bei 
Trinkwasservorbehaltsgebieten und was
serwirtschaftlichen Vorbehaltsgebieten den 
Beginn der einzelnen Nutzungsbeschrän
kungen und Verbote. 

(2) Zur Durchsetzung der Nutzungsbeschrän
kungen und Verbote erforderliche Aufgaben 
beschließt der Rat des Bezirkes bzw, Kreises 
in einem Maßnahmeplan. 

§5 
Bekanntgabe 
(1) Der Beschluß über die Festlegung eines 
Gebietes gemäß § 1 ist in seinem wesentlichen 
Inhalt vom Rat des Bezirkes oder Kreises 
öffentlich bekanntzugeben. 
(2) Je eine Ausfertigung des Beschlusses ein
schließlich des dazugehörigen Kartenwerkes 
ist den beteiligten Räten der Gemeinden durch 
den Rat des Bezirkes oder Kreises zu über
geben. Die Räte der Gemeinden können bei 
Nachweis berechtigter Interessen Einsicht in 
diese Unterlagen gewähren. 
(3) Ausfertigungen des Beschlusses einschließ
lich des dazugehörigen Kartenwerkes sind dem 
Büro für Territorialplanung, dem Liegen
schaftsdlenst, der Kreis- und Bezlrksplan
kommisslon, der Abteilung Land- und Forst
wirtschaft, der Abteilung Geologie, der Staat
lichen Gewässerautsicht, der Staatlichen Hy
gienelnspektion und dem Antragsteller durch 
den Rat des Bezirkes oder Kreises zu über
geben. 
(4) Auszüge aus dem Maßnahmeplan sind den 
Betroffenen durch den Rat des Bezirkes oder 
Kreises zu übergeben. 

§8 
Kontrolle 
Die Einhaltung der Beschllisse ist durch die 
örtlichen Räte, die Staatliche Gewässerauf
sicht und die Staatliche Hygieneinspektion im 
Rahmen ihrer Verantwortung zu kontrollie
ren. 



Trlnkwasserscbut~geblete 
§ '7 
Die Trinkwasserschutzgebiete sind grund
sätzlich In die Fassungszone, die engere 
Schutzzone und weitere Schutzzonen einzu
teilen. 

§8 
(1) In Trinkwasserschutzgebieten gelten fol
gende Verbote: 
a) in der Fassungszone 

Umgang mit Wasserschadstoften und 
radioaktiven Stoffen, 
Düngung mit Jauche, Giille und Abwas
ser, 
Ein- oder Durchlelten von Abwasser, 
Deponien, 
Bestattungen, 
Errichtung von Hoch- und Tiefbauten, 
Anlage von Verkehrswegen sowie Boh
rungen und bleibende Erdaufschlüsse, 
soweit diese nicht der Trinkwasserver
sorgung dienen, 
Tierhaltung, Ackernutzung sowie Mas
siv- und Erdsilos, 
Zeltplätze, 
Baden, 
Boots- und Schiffsverkehr mit Aus
nahme von Dienstbooten der Staatsor
gane; 

b) ln der engeren Schutzzone 
Umgang mlt radioaktiven Stoffen, 
Einleiten von Abwasser und Wasser
schadstoffen, 
Errichtung von Hoch- und Tiefbauten, 
Deponien, 
Bestattungen, 
bleibende Erdaufschlüsse, 
Erdsllos und Neubau von Anlagen der 
Tierproduktion mit hoher Tierkonzen
tration, 
Zeltplätze; 

c) ln den weiteren Schutzzonen 
- Umgang mit ~adioaktlven Stoffen, 
- Einleiten und Versenken von Abwas-

ser und Wasserschadstoffen. 
(2) Weitere Verbote können auf der Grundlage 
von Standards beschlossen werden. 

Anmerkung: Z. Z. gllt die TGL 24348/01-03 
DDR-Standard Nutzung und Schutz der Ge
wässer; Trlnkwasserschutzgebiete (auszugsw. 
unter Reg.-Nr. 5.5.). 

(3) Unumgängliche Ausnahmen von Verboten 
bedürfen nach Stellungnahme der Schutzzo
nenkommission des Beschlusses durch den 
Rat des Kreises bzw. Bezirkes, soweit sie sich 
nicht aus Standards ergeben. 

Schutzgebiete und Vorbehaltsgebiete 1.3. 

§9 
(1) Nutzungsbeschränkungen sind auf der 
Grundlage von Standards zu beschließen. Da
bei sind nur die fiir den Schutz des Trink
wassers erforderlichen Nutzungsbeschränkun
gen festzulegen und die landwirtschaftliche 
Produktion sowie andere Nutzungen zu be
rückslch tigen. 
(2) Lassen in der Fassungszone die Nutzungs
beschränkungen eine landwirtschaftliche Nut
zung nicht zu, ist eine forstwirtschaftliche 
Nutzung anzustreben. Ist eine land- und forst
wirtschaftliche Nutzung in der F'.assungszone 
nicht möglich, sind diese Flächen vom Rechts
träger der Wassergewinnungsanlage zu er
werben. 

§ 10 
(1) Anträge auf Beschlußfassung von Trink
wasserschutzgebieten sind vom Rechtsträger 
oder Investitionsauftraggeber · der Wasserge
winnungsanlage zu stellen. Die erforderlichen 
Unterlagen ergeben sich aus Anlage 1. Der 
Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, daß der 
Beschluß spätestens im Rahmen der Vorbe
reitung der Grundsatzentscheidung gefaßt 
werden kann. 
(2) Die gemäß Anlage 1 erforderlichen Gutach
ten, Stellungnahmen und Angaben sind in 
einer Frist von 6 Wochen nach Aufforderung 
durch die örtlichen Räte von den dafür zu
ständigen Organen, Betrieben und Einrichtun
gen dem Rechtsträger oder Investitionsauf
traggeber zu übergeben. 

§ 11 
(1) Zur Vorbereitung und Kontrolle der Ein
haltung der Beschlüsse bilden die Räte der 
Kreise und Bezirke Schutzzonenkommissio
nen. Die Leitung der Schutzzonenkommission 
obliegt dem für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft zuständigen Mitglied des Rates des 
Kreises oder des Rates des Bezirkes. 
(2) Die Mitglieder der Schutzzonenkommission 
werden von dem für Umweltschutz und Was
serwirtschaft zuständigen Ratsmitglied tn Ab~ 
stimmung mit den Leitern der Fachorgane der 
Räte der Kreise und Bezirke sowie den Leitern 
der Betriebe und Einrichtungen ernannt. Als 
Mitglieder der Schutzzonenkommission wer
den insbesondere Vertreter folgender Fachor
gane der Räte der Kreise und Bezirke sowie 
folgender Betriebe und Einrichtungen ernannt: 

Staatliche Hygienelnspektlon, 
Fachorgan für Geologie, 
Fachorgan für Finanzen und Preise, 
Fachorgan für Lafld- und Forstwirtschaft, 
Naturschutzbeauftragter, 
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Büro für Territorialplanung, 
Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb, 
Staatliche Gewässeraufsich t, 
VEB Wasserversorgung und Abwasserbe
handlung. 

Je nach Erfordernis können Vertreter weiterer 
Betriebe mit Wassergewinnungsanlagen er
nannt werden. 
(3) Die Rechtsträger oder Investitionsauftrag
geber der Wassergewinnungsanlage sind bei 
der Behandlung ihrer Anträge hinzuzuziehen. 
(4) Die Mitglieder der Schutzzonenkommission 
wirken an den Beratungen über den Schutzge
bietsvorschlag und bei der Erläuterung ,der 
beabsichtigten Maßnahmen und der Kontrolle 
ihrer Durchsetzung mit. 

§ 12 
(1} Bei Nutzungsbeschränkungen landwirt
schaftlicher Nutzflächen in Trinkwasserschutz
gebieten sind die wirtschaftlichen Nachteile 
auf der Grundlage der Bodennutzungsverord
nung auszugleichen. 

l\rllTll ,·1 u lll, DH• ,~,)<kr ll\l12Ull' v,1 i ' 
·111 ._,_ 11a:,w 11111L•r <.kr Re14. Nr. H.I alJr\<'clntd. 

(2) Für Nutzungsbeschränkungen In Trinkwas
serschutzgcbielen, die auf Grund früherer 
wasserrechtlicher Vorschriften festgelegt oder 
die bei der Bewirtschaftung der Flächen be
achtet wurden, werden k'eine Entschä<.ligungen 
gezahlt. 
(3) Wird ein Trinkwasserschutzgebiet für be
stehende Trinkwassergewinnungsanlagen be
sdllossen, sind Entscilädigungen durch die Räte 
der Kreise oder Bezirke zu leisten. Die dafür 
erforderlichen Mittel sind zweckgebunden in 
die Haushaltspläne aufzunehmen. 

'l'rinkwasservorbehaltsgeblcte 
§ 13 
(1) In Trinkwasservorbebaltsgebieten gelten 
folgende Verbote: 

Neuanlage und Erweiterung von Deponien, 
Bestattungen, 
bleibende Erdaufschlüsse, 
Neuanlage von Tanklagern für Wasser
schadstoffe, 
Versenken von AJJwasser und Wasser
schadstoffen, 

(2) § 8 Absätze 2 und 3 und § 9 Abs. l' finden 
Anwendung. 

§H 
{l) Anträge zur Beschlußfassung von Trink
wasservorbehaltsgebieten sind von den Was
serwirtschaftsdirektionen nach Abschluß der 

hydrogeologischen Vorerkundung zu stellen. 
Die Trinkwasservorbehaltsgebiete sind lang
fristig, grundsätzlich mit der Ausarbeitung 
der wasserwirtschaftlichen Entwicklungskon
zeptionen sowie der Konzeptionen zur Ent
wicklung des komplexen Wohnungsbaues und 
der Energiewirtschaft zu beschließen. Die er
forderlichen Unterlagen ergeben sich aus An
lage 2. 
(2} § 11 findet Anwendung. 

§15 
Hochwassergebiete, Küstenschutzgebiete, Ufer
strei.ren und Deichschutzstreifen 
Anträge auf Beschlußfassung von Hochwas
sergebieten und Küstenschutzgebieten sind 
von den zuständigen Wasserwirtschaftsdirek
tionen zu stellen. Dabei sind die Über
schwemmungshäufigkeit und der Grad der 
Gefährdung zu berücksichtigen. Anträge auf 
Beschlußfassung von Uferstreifen und Deich
schutzst reifen sind von den Instandhaltungs
pflicht igen der Gewässer oder Deiche zu stel
len . Die erforderlichen Unterlagen ergeben 
sich aus Anlage 3. 

§ 16 
Wasserwirtschartlicbe Vorbchaltsgebicte 
(1) Anträge auf Beschlußfassung von wasser
wirtschaftlichen Vor behaltsgebieten sind von 
den Wasserwirtschaf tsdirektionen, bei Fern
wasserleitungen von den Versorgungsträ
gern, zu stellen. 
(2) Die Nutzungsbeschränkungen und Verbote 
in wasserwirtschaftlichen Vorbehaltsgebieten 
können sich insbesondere auf die Errichtung 
von Bauwerken sowie Verkehrs- und Versor
gungsanlagen erstrecken. 

-§11 
Inkrafttreten 
Diese Durchführungsverordnung tritt am 
1. Oktober 1982 in Kraft. 

Anlage 1 
zu § 10 vorstehender Durchführungsverord
nung 

1. 
Allgemeine Unterlagen 
Zur Beschlußfassung eines Trinkwasser
schutzgebictes sind folgende allgemeine Un
terlagen erforderlich: 
1.1. Bezeichnung der Trinkwassergewin-

nungsanlage 
1.2. Größe des Versorgungsgebietes sowie 

gegenwärtige und künftige Bedeutung 
1.3. Hydrogeologisches Gutachten sowie For

derungen und Vorschläge für das Trink-



wasserschutzgebiet aus der hydrogeologl
schen Erkundung 

1.4. Nutzungsgenehmigung für die Wasser,
entnahme 

1.5. Angaben über bestehende industrielle, 
land- und forstwirtschaftliche sowie 
bergbauliche Nutzungen, die Verkehrs
verhältnisse sowie die Art der Besied
lung, Erholungsnutzungen, Anfallstellen 
und Deponien von Abprodukten im Ein
zugsgebiet, geplante Nutzungen, z. B. 
Trassen, Bebauungen, Erschließungen 

1.6. Vorgesehene Einteilung und Abgrenzung 
der Schutzzonen und die Begründung der 
Abgrenzungen 

1.7. Stellungnahme der Staatlichen Gewäs
seraufsicht unter Berücksichtigung der 
unter Ziffern 1.1. bis 1.6. genannten Un
terlagen 

1.8. Stellungnahme der Staatlichen Hyglene
inspektion unter Berücksichtigung der 
unter Ziffern 1.1. bis 1.6. genannten Un
terlagen 

1.9. Eigentums- und Nutzungsverhältnisse an 
den Grundstücken der Fassungszone 

1.10. Darlegung der auf der Grundlage des 
Schutzgebietsvorschlages nach Inhalt und 
Umfang zu erwartenden Beeinträchti
gungen und Entschädigungsansprüche 

1.11. Unterlagen der Land- und Forstwlrt
schaftsbetrlebe über die durchzuführen
den Maßnahmen und über den Ausgleich 
der Wirtschaftserschwernisse gemäß Bo
dennutzungsverordnung 

1.12. Antrag auf Zustimmung gemäß Boden
nutzungsverordnung 

1.13. Darlegung der auf der Grundlage des 
Schutzgebietsvorschlages erforderlichen 
Folgeinvestitionen 

1.14. Karten 
topographische Karte 1 :25 000 
Karte bis 1 : 5 000 
mit dem Standort der Fassungsanla
gen und der vorgesehenen Einteilung 
und Abgrenzung der Schutzzonen ent
sprechend der Grundwasserdynamik 
und den geologischen Verhältnissen 
Schnitte mit Angabe der Wasserspie
gellagen sowie der Bauwerks- und 
Geländehöhen In der Gewinnungsan
lage. 

Der Rat des Kreises oder Bezirkes kann wei
tere Unterlagen oder Angaben fordern. 

Schutzgebiete und Vorbehaltsgebiete 1.3. 

n. 
Weitere Unterlagen 
für Trinkwasserscbutzgeblete 
für Grundwasser 
Zur Beschlußfassung eines Trinkwasserschutz
gebietes für die Entnahme aus dem Grund
wasser (einschließlich Uferfiltrat) sind außer 
den Unterlagen nach Abschnitt I noch folgende 
erforderlich: 
2.1. Art der Gewinnung 
2.2. Kapazität der Anlage und Entnahme

menge in m3/a, m3/d und m3/h 
2.3. Anzahl, Art, Tiefe, Ausbau, Ruhewasser

spiegel, abgesenkter Wasserspiegel der 
Brunnen, Isohypsenplan, Entnahmemen
gen aus einzelnen Brunnen sowie Ab
stand der einzelnen Brunnen voneinan
der 

2.<I. Bei Quellfassung Extremwerte der Er
giebigkeit 

2.5. Im Einzugsgebiet vorhandene Grund
wasserbeobachtungsstellen mit Meßda
ten 

2.6. Rohwasseranalysen mlt Beurteilung 
durch die Staatliche Hygleneinspektlon 

2.7. Art der Aufbereitung. 

nr. 
Weitere Unterlagen 
für Trinkwassersclmh:geblete 
für ObcrUächenwasser 
Zur Beschlußfassung eines Trinkwasserschutz
gebietes für die Entnahme aus dem Oberflä
chenwasser sind außer den Unterlagen nach 
Abschnitt I noch folgende erforderlich: 
3.1. Art des Entnahmebauwerkes 
3.2. Kapazität der Anlage und Entnahme-

menge In m3/a, m3/d, m3/h 
3.3, Hydrologische und hydrographische Daten 
3.4. Hydrochemische Daten 
3.5. Hydroblologische Daten 
3.6. Bewirtschaftungsplan für Speicher 
3.7. Rohwasseranalysen mit :eeurteilung durch 

die Staatliche Hygieneinspektion 
3.8. Art der Aufbereitung 
3.9. Studie für die territoriale Einordnung des 

Trinkwasserschutzgebietes. 

An1age 2 
zu § 14 vorstehender Durchführungsverord
nung 

Zur Beschlußfassung eines Trinkwasservorbe► 
haltsgebietes sind insbesondere folgende Un
terlagen erforderlich: 
1. Bezeichnung des Trinkwasservorbehalts

gebietes 
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1. Grundsätzliche Rechtsvorschriften 

2. Größe und Begrenzung des Trinkwasser
votbehaltsgebietes mit Karten 

3. Beschreibung der hydrologischen, geolo
gischen und hydrographischen Verhält
nissei 

4. Begründung 
5. Angaben über die gegenwärtige Nutzung 

des Gebietes 
6. Vorschläge für Verbote, Nutzungsbe

schränkungen und Auflagen. 
Der Rat des Kreises oder Bezirkes kann wei
tere Unterlagen oder Angaben fordern. 

Anlage 3 
zu § 15 vorstehender Durchführungsverord
nung 

Zur Beschlußfassung von Hochwassergebieten, 
Küstenschutzgebieten, Uferstreifen und Deich
schutzstreifen sind insbesondere folgende Un
terlagen erforderlich : 
1. Bezeichnung des Gewässers, Gewässerab

schnittes bzw. Deiches 
2. Größe, Begrenzung und vorgesehene Ein

teilung der Hochwassergebiete, wie Hoch
wasserabflußgebiete, Gebiete für HQ2, 
HQ10 und HHQ, der Küstenschutzgebiete 
sowie der Deichschutzstreifen oder Ufer
streifen 

1.4. 
Gesetz 

3. Karten 
topographische Karte 1 :25 000 bis 
1 :10 000 
Karten 1 : 5 000 Insbesondere im Be
reich von Siedlungsgebieten 

4. Begründung mit Kurzbeschreibung über 
die Auswirkungen der Hochwässer oder 
Sturmhochwässer oder der für Deich
schutzstreifen oder Uferstrelten vorgese
henen Abgrenzung 

5. Angaben über gegenwärtige und geplante 
Nutzungen in den zur Beschlußfassung 
vorgesehenen Gebieten oder Streifen 

6. Eigentums- und Nutzungsverhältnisse an 
den Grundstücken 

7. Vorschlag für Verbote, Nutzungsbeschrän
kungen und Auflagen 

8. Inhalt und Umfang der zu erwartenden 
Beeinträchtigungen und Entschädigungs
ansprüche 

9. Unterlagen der Land- und Forstwirt
schaftsbetriebe über die durchzuführen
den Maßnahmen und über den Ausgleich 

10. Antrag auf Zustimmung gemäß Boden-
nutzungsverordnung. 

Der Rat des Kreises oder Bezirkes kann wei
tere Unterlagen oder Angaben fordern. 

Anmerkung : Die BodennutzungsVO ist aus
zugsw. unter der Reg.-Nr. 8.1. abgedruckt. 

über die planmäßige Gestaltung .der sozialistischen Landeskultur 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
- Landeskulturgesetz -

vom 14. Mal 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67) 
i. d. F. des Wassergesetzes vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 467) 
-Auszug-

II. 
GestaUung und Pfiege der LandschaH 
sowie Sciautz der beimatllciaen Natur 

§16 
Küstenschutz 
(1) Die Küste mit ihrem Strand, den Dünen 
und Steilufern sowie abbruchgetährdeten Flä
chen ist durch biologische und technische Maß
nahmen gegen die sich In der Küstenland
schaft durch natürliche Prozesse vollziehenden 

Veränderungen, Insbesondere gegen Landver
luste, weitestgehend zu schützen. 
(2) Die zuständigen Staatsorgane haben unter 
Mitwirkung der Nationalen Front, der gesell
schaftlichen Organisationen und der Betriebe 
die zur Erhalt ung und Pflege der Küste er
forderlichen Maßnahmen im Rahmen des 
Planes durchzuführen. Im Interesse der Er
haltung der Küstengebiete und der Erholung 
der Werktätigen haben die Bürger und Be
triebe die Küstenschutzanlagen vor Beschädi
gungen zu bewahren. 



v. 
Nutzung und Schutz der Gewisser 
§24 
Zielsetzung 
Die Gewässer einschließlich des Grundwassers 
sind als eine unersetzliche Grundlage des ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses, insbe
sondere für die Versorgung mit Trinkwasser 
und die Deckung des Bedarfs an Betriebs
wasser sowie Bewässerungswasser für die so
zialistischen Landwirtschaftsbetriebe, für die 
Binnenschiffahrt und die Fischereiwirtschaft, 
rationell zu nutzen und zu schützen, Ihre 
Reinhaltung ist zur kontinuierlichen Entwick
lung der Volkswirtschaft sowie zur Förderung 
der Gesundheit und der Erholung der Bürger 
sowie der Körperkultur und des Sports zu 
sichern. Die Nutzbarmachung des Wasserdar
gebots, der Schutz und die Pflege der Gewäs
ser und ihrer Uferzonen, die Verbesserung 
der Wasserbeschaffenheit und die rationelle 
Nutzung der Gewässer sind eine ständige 
Aufgabe der Staats- und Wirtschaftsorgane 
und der Betriebe im Zusammenwirken mit 
der Nationalen Front, den gesellschaftlichen 
Organisationen und den Bürgern. 

§ 25 
Nutzbarmadlung des Wasserdargebots 
und Wasserverwendung 
(1) Von den zuständigen Staatsorganen und 
Betrieben ist zu gewährleisten, daß das Was
serdargebot insbesondere durch ein System 
biologischer und technischer Maßnahmen un
ter Anwendung ökonomischer Regelungen er
halten, sein nutzbarer Anteil erhöht, in seiner 
Beschaffenheit verbessert und rationell ver
wendet wird. 
(2) Bei produktionsbedingten Eingriffen der 
Industrie und der Landwirtschaft sowie an
derer Bereiche in den Wasserhaushalt der 
Landschaft sind von den Betrieben nachteilige 
Folgen für die gesellschaftliche Nutzung in 
bezug auf die Ergiebigkeit und Beschaffenheit 
des Wasserdargebots weitgehend auszuschlie
ßen oder anderweitige Maßnahmen zur Siche
rung der Wasserbereitstellung zu ergreifen. 
(3) Zur Deckung des Wasserbedarfs in der 
Volkswirtschaft ist insbesondere in der In
dustrie eine sparsame Wasserverwendung 
durch geeignete Verfahren auf der Grundlage 
des wissenschaftlich-technischen Höchststandes 
zu gewährleisten. 

§ 26 
Nutzung, Reinhaltung 
und Pflege der Gewässer 
(1) Die Nutzung der Gewässer durch Wasser
entnahme, durch Einleitung von Wasser und 

La-n.deskulturgesetz 1.4. 

Abwasser, durch andere die Wasserbeschaf
fenheit beeinflussende Maßnahmen sowie 
durch Hebung oder Absenkung des Wasser
standes hat so zu erfolgen, daß sie den ge
sellschaftlichen Erfordernissen entspricht. Die 
zuständigen Staatsorgane regeln die Nutzung 
der Gewässer auf der Grundlage staatlicher 
Genehmigungen, sichern die Kontrolle der Ge
wässernutzungen und arbeiten mit den Bür
gern und den gesellschaftlichen Organisatio
nen bei der Durchführung der Aufgaben zum 
Schutz. der Gewässer zusammen. 
(2) Zur Gewährleistung der Reinhaltung 
der Gewässer darf die Einleitung von Abwas
ser nur im Rahmen der festgelegten Grenz
werte für die Gewässerbelastung erfolgen. 
Die Grenzwerte für den Schutz der Gewäs
ser sind unter Berücksichtigung der Nutzungs
ansprüche, des Selbstreinigungsvermögens und 
der Belastung der Gewässer mit wasserver
unreinigenden Stoffen sowie des wissenschaft
lich-technischen Erkenntnisstandes entspre
chend den gesellschaftlichen Erfordernissen 
differenziert festzulegen. 
(3) Der Umgang mit Stoffen, die Gewässer
verunreinigungen hervorrufen können, hat so 
zu erfolgen, daß die Beeinträchtigung der Ge
sundheit der Bürger und volkswirtschaftliche 
Schäden ausgeschlossen sowie nachteilige Aus
wirkungen auf die Gewässer und ihre Tier
und Pflanzenwelt vermjeden werden. Die Be
triebe sowie die Bürger haben alle dazu er
forderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu tref
fen. 
(4) Durch die planmäßige Gestaltung und 
Pflege der Gewässer sind ihre landeskultu
rellen Eigenschaften zu erhalten, die Gewäs
ser und ihre Ufer vor Verarmung an Pflan
zen- und Tierarten zu schützen sowie ihre 
zweckentsprechende Nutzung zu gewährlei
sten, 

U'r 
Maßnahmen der Abwasserbehandlung 
(1) Die Betriebe sind verpflichtet, die ord
nungsgemäße Behandlung der Abwässer ent
sprechend den festgelegten Grenzwerten zur 
Gewährleistung der Reinhaltung der Gewäs
ser durchzuführen. Die Abwasserbehandlungs
anlagen sind von ihnen ständig mit einem 
optimalen Reinigungseffekt zu betreiben. Be
triebe, die nicht über die zur Einhaltung der 
Grenzwerte erforderlichen Abwasserbehand
lungsanlagen verfügen, haben solche Anlagen 
planmäßig zu errichten. Sie haben zur ra
tionellen Durchführung der Abwasserbehand
lung geeignete Kooperationsformen zu ent
wickeln. 
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1. Grundslttzliche Rechtsvorschriften 

(2) Die Staats- und Wirtschaftsorgane sowie 
Betriebe haben zu gewährleisten, daß mit 
dem Neubau, der Erweiterung und Rekon
struktion von Betrieben, Produktionsanlagen 
und Siedlungen sowie mit der Aufnahme 
neuer Produktionsverfahren die notwendigen 
Einrichtungen und Anlagen für die Abwasser
behandlung planmäßig geschaffen und mit 
dem festgelegten Wirkungsgrad zum Zeit
punkt der Produktionsaufnahme bzw. Nut
zung der Wohnstätten und Einrichtungen in 
Betrieb genommen werden. 
(3) Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewäs
ser sind durch die Staats- und Wirtschaftsor
gane sowie die Betriebe so zu planen, zu 
koordinieren und durchzuführen, daß eine 
stufenweise Verbesserung der Gewässerbe
schaffenheit entsprechend den Schwerpunkten 
im Territorium erreicht wird. 
(4) Die Betriebe haben planmäßig geeignete 
Abwässer und ihre verwertbaren Inhalts
stoffe für die Volkswirtschaft nutzbar zu ma
chen. Die Abwasserbodenbehandlung ist unter 
Beachtung der ökonomischen, territorialen und 
natürlichen Bedingungen sowie der hygieni
schen Belange im Interesse der Reinhaltung 
der Gewässer und der Steigerung der Erträge 
in der Land- und Forstw-irtschatt durchzufüh
ren. 
(5) Die Eigentümer, Rechtsträger und Besitzer 

48 

von Wohngrundstücken, deren Abwässer nicht 
in öffentliche 4\-bwasseranlagen eingeleitet 
werden, sind verpflichtet, die häuslichen Ab
wässer so zu beseitigen, daß die hygienischen 
Erfordernisse beachtet und Gewässer nicht 
nachteilig beeinflußt werden. 

§28 
Wasserschutzgebiete 
Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung sind 
Wassergewinnungsgebiete vor Verunreinigung 
und Minderung ihrer Ergiebigkeit zu schüt
zen. Dazu sind durch die Kreis- oder Bezirks
tage für Gebiete, die der Trinkwassergewin
nung dienen, Trinkwasserschutzgebiete und 
filr Gebiete, die im Rahmen langfristiger 
Konzeptionen zur Trinkwassergewinnung vor
gesehen sind, Trinkwasservorbehaltsgebiete 
durch Beschluß festzulegen, für die Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen gelten. Die Räte 
der Kreise bzw. Bezirke können dazu erfor
derliche Auflagen erteilen. 

Anmerkung: Das Verfahren zur Festlegung 
von Trinkwasserschutz.gebieten und Trink
wasscrvorbehaltsgebieten ist in der 3. DVO 
zum Wassergesetz - SdlUtzgebiete und Vor
behaUsgebiete - (Reg.-Nr. 1.3.) geregelt. 
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